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Ordnung des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für das Hauptfach im 
Mehr-Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte mit dem Abschluss ĂBachelor 
of Arts (B.A.)ñ vom 30. Mai 2018 

Genehmigt vom Präsidium in der Sitzung am 24. Juli 2018 

Aufgrund der §§ 20, 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 14. Dezember 2009, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie 

und Geschichtswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 30. Mai 2018 die 

folgende Ordnung für das Hauptfach  Geschichte in einem Mehr -Fächer-Bachelorstudiengang beschlossen. Diese 

Ordnung hat das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität gemäß § 37 Abs. 5 Hessisches Hochschul-

gesetz am 24. Juli 2018 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.  
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Abschnitt I: Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Ordnung; Gliederung des Studiums (RO: §§ 1, 10) 

(1)  Diese Ordnung regelt das Studium und die Modulprüfungen im Hauptfach Geschichte im Mehr -Fächer-

Bachelorstudiengang Geschichte und im internen Nebenfach (INF) ‚Geschichte Profilbildung’. Sie gilt in Verbin-

dung mit der Rahmenordnung für gestufte und modularisierte Studiengänge der Johann Wolfgang Goethe -

Universität Frankfurt am Main vom 30. April 2014 , UniReport Satzungen und Ordnungen vom 11. Juli 2014 in 

der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend Rahmenordnung (RO) genannt.  

(2)  Der Studiengang Bachelor Geschichte Hauptfach Geschichte ist Bestandteil des konsekutiven Studiengangs, 

in dem Bachelor und Master direkt aufeinander aufbauen. Der erfolgreiche Abschluss des Bachelor Geschichte 

berechtigt zur Fortsetzung des Studiums im Masterstudiengang Geschichte. 

(3)  Der Mehr -Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte umfasst das Hauptfach Geschichte und zwei Nebenfächer 

(siehe Anlage 1). Ein Nebenfach kann durch das interne Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’ ersetzt werden. 

Das interne Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’ kann nur in Kombination mit dem Hauptfach Geschichte ge-

wählt werden. Die Wahl des internen Nebenfaches muss zu Beginn des Bachelorstudiums erklärt werden. § 1 

Abs. 6 bleibt davon unberührt. Wird ‚Geschichte Profilbildung’ als Vertiefung gewählt, so ersetzt es vollständig 

ein Nebenfach (60 CP). Die hierzu gehörenden Module sind im Anhang 4 aufgeführt. Eine mehrfache Anrech-

nung ein - und derselben Leistung im Bachelor-Hauptfach Geschichte und im internen Nebenfach ‚Geschichte 

Profilbildung’ ist nicht möglich. 

(4)  Als Nebenfächer zum Bachelorhauptfach Geschichte sind alle in der Anlage 1 aufgeführten externen Ba-

chelor-Nebenfächer mit jeweils einem Umfang von 60 Kreditpunkten (CP) und das interne Nebenfach ‚Ge-

schichte Profilbildung’ zugelassen. Das Fach Geschichte kann nicht gleichzeitig als Hauptfach und Nebenfach im 

Bachelorstudiengang kombiniert we rden. Die Fächerkombination Hauptfach Geschichte mit den Nebenfächern 

‚Philosophie’ und ‚Geschichte und Philosophie der Wissenschaften’ ist ausgeschlossen. Sollte im Hauptfach Ge-

schichte das interne Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’ gewählt werden, ist ‚Geschichte und Philosophie der 

Wissenschaften’ als weiteres Nebenfach ausgeschlossen. 

(5)  Das interne Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’ ist auch für Studierende als Auflage für die Zulassung zum 

Masterstudiengang Geschichte (vgl. Ordnung MA Geschichte § 8 Abs. 2 und 3) möglich , die einen andernorts 

erworbenen Studienabschluss (entsprechend insgesamt 180 CP) nachweisen können.    

(6)  Der Prüfungsausschuss kann in Einzelfällen auf Antrag einer oder eines Studierenden ein nicht im Fächerka-

talog der Anlage 1 genanntes Fach im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan des für 

dieses Fach zuständigen Fachbereichs ausnahmsweise zulassen, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

a) Das als Nebenfach zuzulassende Fach stammt aus dem Angebot der Bachelorfächer der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität.  

b) Das als Nebenfach zuzulassende Fach ergänzt das gewählte Bachelor-Hauptfach Geschichte sinnvoll.  

c) Für das Fach liegt ein vom fachlich zuständigen Fachbereich erstellter Studienplan vor, welcher M odule 

im Umfang von mindestens 60 CP ausweist; ein Überschreiten bis maximal 4 CP ist in begründeten Ein-

zelfällen möglich; ein Unterschreiten is t unzulässig. 

d) Im Studienplan ist festgelegt, nach welchen Regelungen die Nebenfachprüfung abzulegen ist. Soweit 

das entsprechende Fach als Bachelor-Hauptfach angeboten wird, ist die Nebenfachprüfung in entspre-

chender Anwendung der Hauptfachordnung abzulege n. 
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(7)  Die Nebenfächer sind mit der Zulassung zur Bachelorprüfung ( § 22) zu benennen bzw. im Falle des Abs. 6 zu 

beantragen.  

(8)  Das Studium und die Modulprüfungen in den Nebenfächern sind nach Maßgabe der für das jeweilige Ne ben-

fach maßgeblichen Ordnung zu absolvieren. Abs. 6 d. bleibt unberührt. Die in dieser Ordnung enthalt enen all-

gemeinen Bestimmungen zum Nebenfach haben unmittelbare Geltung . 

§ 2 Zweck der Bachelorprüfung (RO: § 2) 

(1)  Das Bachelorstudium schließt mit dem ersten berufsqual ifizierenden Abschluss ab. Die Bachelorprüfung 

dient der Feststellung, ob die oder der Studierende das Ziel des Bachelorstudiums erreicht haben. Die Prüfungen 

erfolgen kumulativ, das heißt die Summe n der Modulprüfungen des Hauptfaches  und der Nebenfächer im 

Mehr -Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte einschließlich der Bachelorarbeit bilde n die Bachelorprüfung.  

(2)  Durch die kumulative Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende hinreichende 

Fachkenntnisse in den Prüfungsgebieten erworben hat und die Fähigkeit besitzt, grundlegende wissenschaftliche 

Methoden und Kenntnisse selbstständig anzuwenden sowie auf einen Übergang in die Berufspraxis oder für ein 

konsekutives Studium vorbereitet ist.  

§ 3 Akademischer Grad (RO: § 3) 

Nach erfolgreich absolviertem Studium und bestandener Prüfung im Bachelor -Hauptfach Geschichte und in den  

gewählten Bachelor-Nebenfächern verleiht der Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften den aka-

demischen Grad eines Bachelor of Arts, abgekürzt als B.A. 

§ 4 Regelstudienzeit; Teilzeitstudium (RO: §§ 4, 10) 

(1)  Die Regelstudienzeit für den Mehr -Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte beträgt acht Semester. 

Das Bachelorstudium kann in kürzerer Zeit abgeschlossen werden. 

(2)  Im Rahmen des Bachelorstudiengangs sind bei einem achtsemestrigen Studiengang 240 Kreditpunkte – 

nachfolgend CP – zu erreichen. Dabei entfallen 120 CP auf das Hauptfach und jeweils 60 CP auf die beiden Ne-

benfächer. 

(3)  Das Studium ist nach Maßgabe des Landesrechts ganz oder teilweise als Teilzeitstudium möglich. Bei einem 

Teilzeitstudium besteht kein Anspruch auf Bereitstellung eines besonderen Lehr - und Studienangebots. 

(4)  Die mit Hauptfach und Nebenfach am Bachelorstudiengang beteiligten Fachbereiche stellen auf der Grundla-

ge dieser Ordnung ein Lehrangebot bereit und sorgen für die Festsetzung geeigneter Prüfungstermine, so dass 

das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

§ 5 Auslandsstudium (RO: § 5) 

Es wird empfohlen, im Verlauf des Bachelorstudiums für mindestens ein Semester an einer Universität im Aus-

land zu studieren bzw. einen entsprechenden Auslandsaufenthalt einzuplanen. Der Zeitraum zu Beginn der 

Vertiefungsphase hat sich hierfür als besonders geeignet erwiesen. Dafür können die Verbindungen der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität mit ausländ ischen Universitäten genutzt werden, über die in der Studienfachbera-

tung und im International Office Auskunft erteilt wird.  
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Abschnitt II:  Ziele des Studiengangs;  
Studienbeginn und Zugangsvoraussetzungen zum Studium 

§ 6 Ziele des Studiengangs (RO: § 6) 

(1)  Das Studium im Hauptfach Geschichte zielt auf einen Gegenstand, der, wie die Mehrdeutigkeit des Worts 

Geschichte verdeutlicht, weder unmittelbar erfahrbar ist, noch abgeschlossen vorliegt. Vielmehr muss er ausge-

hend von den Erfahrungen, Problemen und Orientierun gsbedürfnissen einer jeden Gegenwart, immer aufs Neue 

konstituiert und erschlossen werden. Dies erfordert ein hohes Maß an begrifflich methodischer Bewusstheit 

(Kritik); zugleich zwingt es zur Reflexion und Relativierung des eigenen Standpunkts. Wissenscha ftliche Arbeit 

führt hier zu einer Bewusstwerdung des eigenen Orts – insofern besitzt sie auch allgemeinbildende Kraft.  

(2)  Gegenstand der Geschichtswissenschaft sind Zeugnisse menschlichen Handelns, Leidens und Denkens, die 

von einer Gegenwart als bedeutsam angesehen werden. Für deren Erschließung bedient sich die Historie eines 

Instrumentariums hochdifferenzierter und immer neuer wissenschaftlicher Methoden. Zeitlich gliedert sich die 

Geschichtswissenschaft in die Alte Geschichte (vom Beginn der Schriftlichkeit im Mittelmeerraum bis ins 6. Jh. 

n. Chr.), in die Mittelalterliche Geschichte (vom 5. bis zum 16. Jh.) und in die Neuere und Neueste Geschichte 

(vom 16. Jh. bis in die Gegenwart), die sich wiederum in die Frühe Neuzeit (vom 16. bis zum 18. Jh.) und in d ie 

Moderne (von der Französischen Revolution bis in die neueste Zeit) aufteilt. Räumlich umfasst sie alle Kontinen-

te und Kulturen, wobei sich in Frankfurt am Main ein Schwerpunkt in der Geschichte Mittel - und Westeuropas 

herausgebildet hat. 

(3)  Systematisch unterteilt die Geschichtswissenschaft ihren Gegenstand nach verschiedenen Erkenntnisinteres-

sen in Ideengeschichte, Politikgeschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Geschichte 

der Religion u. a. m. Die Einteilung in Epochen, Räum e und Gegenstandbereiche erfolgt nach dem Selbstver-

ständnis der Gegenwart und unterliegt fortwährend Verhandlungen. Daher gehört die Zuordnung eines Themas 

zu einer Epoche, einem Raum und einem Gegenstandsbereich in die Verantwortung der dafür berufenen Le h-

renden. Die Aneignung kommunikativer Kompetenzen, die Befähigung, fachbezogene Positionen beziehen und 

diese kritisch diskutieren zu können, stellt zugleich ein wichtiges Studienziel dar.  

(4)  Fachwissenschaftliche Ziele: Der Studiengang Bachelor Geschichte (Hauptfach) soll den Studierenden kriti-

sche Einsichten in die Grundlagen und Methoden des Faches vermitteln, ein fundiertes Wissen von seinen Ge-

genständen sowie die Befähigung, wissenschaftliche Erkenntnisse sachlich und sprachlich angemessen darzustel-

len. Dabei sollen Kenntnisse epochenspezifischer und epochenübergreifender Entwicklungen verbunden wer-

den. Angesichts der Methodenvielfalt der historischen Fächer ergibt sich bereits daraus eine interdisziplinäre 

Anlage des Studiengangs. 

(5)  Der erfolgreiche Abschluss des Studiums im Hauptfach Geschichte soll die Studierenden befähigen, Themen 

der Alten, der Mittleren und der Neueren und Neuesten Geschichte selbständig wissenschaftlich zu erarbeiten 

und im Berufsleben mit historischen Gegenständen wissenschaftlich re flektiert umzugehen. Auf berufliche Tä-

tigkeiten bereitet das Geschichtsstudium im zweierlei Hinsicht vor: zum einen auf die spezifische Arbeit des 

Fachhistorikers bzw. Fachhistorikerin an Universitäten, Weiterbildungseinrichtungen, Archiven, Museen und 

sonstigen kulturellen Institutionen; zum anderen auf Berufsfelder in denen Historikerinnen und Historiker wie 

andere Kultur - und Geisteswissenschaftler tätig sind, vor allem im Medienbereich wie dem Verlagswesen und 

Journalismus, aber auch in der Öffentlichke itsarbeit oder der Unternehmensberatung. Hierfür vermittelt das 

Geschichtsstudium fortlaufend Schlüsselqualifikationen wie den Umgang mit fremdsprachlichen Texten, Recher-

che in unterschiedlichen Medien, schriftliche, mündliche und visuelle Präsentationstec hniken, Analyse komple-

xer Sachverhalten, Operationalisierung von Fragestellungen, kritisch -historischer Reflexion gegenwärtiger kultu-

reller Sachverhalte u. a. 

(6)  Der optionale interne BA -Nebenfachstudiengang‚ Geschichte Profilbildung’ eröffnet besonders engagierten 

und interessierten Studierenden die Möglichkeit , eine alle Epochen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) , eine große 
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Methodenvielfalt und die Befähigung zu erstem forschendem Arbeiten umfassende Grundlage zu erwerben und 

darüber hinaus eine frühzeitig beginnende Schwerpunktsuche und Schwerpunktsetzung anzustreben. In dieser 

Erweiterung soll das Geschichtsstudium die oder den Studierenden befähigen, auf sehr breiter fachlicher Basis 

eine eigene, gründlich vorbereitete Schwerpunktsetzung zu entwickeln  und sie in die Lage versetzen, einerseits 

eine durchdachte Themenwahl für die Masterarbeit zu treffen, andererseits Vorstellungen ihrer beruflichen Zu-

kunft zu konkretisieren.  

§ 7 Studienbeginn (RO: § 7) 

Das Studium im Bachelor -Hauptfach Geschichte kann sowohl zum Wi nter- als auch zum Sommersemester auf-

genommen werden.  

§ 8 Voraussetzungen für die Zulassung zum Bachelorstudiengang (RO: § 8) 

(1)  In den Mehr -Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte kann nur eingeschrieben werden, wer die gesetzlich 

geregelte Hochschulzugangsberechtigung besitzt und nicht nach § 57 HHG an der Immatrikulation gehindert ist. 

Insbesondere muss der Prüfungsanspruch für den Bachelorstudiengang Geschichte noch bestehen, zum Beispiel 

darf die Bachelorprüfung in diesem Studiengang oder die Abschlussprüfung i n einem eng verwandten Studien-

gang noch nicht endgültig nicht bestanden sein. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind Erklärungen gemäß 

§ 22(1)  a) und b) vorzulegen. § 22(3)  gilt entsprechend. 

(2)  Spezifische Zugangsvoraussetzung für den BA-Hauptfachstudiengang Geschichte sind fortgeschrittene 

Kenntnisse der englischen Sprache, welche zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen. Für den Nachweis der englischen Sprache ist die Stufe B1 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens erforderlich. Der Nachweis erfolgt durch  

a) Schulzeugnisse, durch die die Fremdsprache über mindestens 4 Jahre nachgewiesen wird. Es reicht ein 

Nachweis über 3 Jahre, wenn die Fremdsprache bis zum Anschluss, der zum Hochschulzugang berechtigt, 

geführt wurde. In beiden genannten Fällen muss die Abschlussnote oder ggf. die Durchschnittsnote der 

letzten zwei Jahre des Sprachunterrichts mindestens die deutsche Note 4 (ausreichend) bzw. 5 Punkte 

sein; 

b) Zertifikate  über erfolgreich absolvierte Sprachkurse von deutschen und/oder ausländischen Universitä ten, 

die das Erreichen des Sprachnachweises B1 belegen. 

c) Fachgutachten bzw. Lektorenprüfungen über durch Auslandsaufenthalte, Universitätssprachkurse oder 

Selbststudium erworbene Sprachkenntnisse; 

d) Einen anderen vom Prüfungsausschuss anerkannten Nachweis.  

(3)  Die Immatrikulation erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die nach Abs. 2 geforderten Kenntnisse bzw. Fähig-

keiten bis zum Abschluss der ersten beiden Semester nachgewiesen werden, andernfalls ist eine Rückmeldung 

zum dritten Semester ausgeschlossen. 

(4)  Zugangsvoraussetzungen für die Modulprüfungen in den Vertiefungsmodulen sowie Teilnahmevorausset-

zung zu Übung und Seminar der Vertiefungsmodule VM1 und VM 2 sind Kenntnisse in mindestens zwei weite-

ren studienrelevanten Fremdsprachen, von denen eine Latein sein muss. Dringend empfohlen wird die Beherr-

schung des Französischen, bei einer Schwerpunktbildung in Alter Geschichte des Altgriechischen. 

(5)  Für Latein ist der Nachweis von Lateinkenntnissen im Umfang des Latinums erforderlich. Der Nach weis der 

erforderlichen Kenntnis se erfolgt durch 

a) die universitäre Prüfung „Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums“ für Historikerinnen und Historiker ; 
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b) das Abitur oder durch eine externe Prüfung an einer staatlichen Schule (vgl. Oberstufen- und Abiturver-

ordung (OAVO) vom 20. Juli 2009 (A Bl. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Juli 2016 

(ABl. S. 360) in der jeweils gültigen Fassung) als Nachweis zugelassen. 

c)  einen anderen vom Prüfungsausschuss anerkannten Nachweis. 

(6)  Ist die dritte Fremdsprache Altgriechisch, sind Kenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. Der 

Nachweis der erforderlichen Kenntnisse erfolgt  durch  

a) das Abitur durch  eine externe Prüfung an einer staatlichen Schule (vgl. Oberstufen- und Abiturverord-

nung (OAVO) vom 20. Juli 2009 (ABl. S. 408), zuletzt geändert d urch Verordnung vom 13. Juli 2016 

(ABl. S. 360)  in der jeweils gültigen Fassung); 

b) einen anderen vom Prüfungsausschuss anerkannten Nachweis. 

(7)  Für die moderne Fremdsprache sind Kenntnisse im Umfang der Stufe A2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch  

a) Schulzeugnisse, durch die die Fremdsprache über mindestens 3 Jahre nachgewiesen wird. Die Abschluss-

note oder ggf. die Durchschnittsnote der letzten zwei Jahre des Sprachunterrichts muss mindestens die 

deutsche Note 4 (ausreichend) bzw. 5 Punkte sein; 

b) Zertifikate über erfolgreich absolvierte Sprachkurse von deutschen und/oder ausländischen Universitä ten, 

die das Erreichen des Sprachnachweises A2 belegen; 

c) Fachgutachten bzw. Lektorenprüfungen über durch Auslandsaufenthalte , Universitätssprachkurse oder 

Selbststudium erworbene Sprachkenntnisse; 

d) einen anderen vom Prüfungsausschuss anerkannten Nachweis. 

(8)  Der Erwerb von Sprachkenntnissen erfolgt im Pflichtmodul „Erwerb von Sprachkenntnissen“. Bereits vor-

handene Sprachkenntnisse werden anerkannt und mit höchstens 8 CP angerechnet. Das Pflichtmodul geht nicht 

in die Bachelornote ein. Über den Kreditierungsrahmen des Pflichtmoduls hinausgehende Anforderungen an 

den Spracherwerb sind entsprechend Absatz 3 bis 4 zu erfüllen. 

(9)  Ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen entsprechend der „Ordnung der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main über die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

(DSH) für Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit ausländisc her Hochschulzugangsberechtigung“ in 

der jeweils gültigen Fassung einen Sprachnachweis der Niveaustufe C 1 (DSH-2) vorlegen, soweit sie nach der 

DSH-Ordnung nicht von der Deutschen Sprachprüfung freigestellt sind . 

(10)  Für eine Einschreibung in ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Leistungen ist für die 

Immatrikulation in den Bachelorstudiengang eine Anrechnungsbescheinigung gemäß § 28, § 29 vorzulegen. 

(11)  Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorprüfung sind in § 22 geregelt. 

(12)  Sofern für den Bachelorstudiengang Geschichte aus Kapazitätsgründen eine Zulassungsbeschränkung be-

steht, wird ein Auswahlverfahren nach Landesrecht dur chgeführt . 

Abschnitt III: Studienstruktur und -organisation 

§ 9 Studienaufbau; Modularisierung (RO: § 11) 

(1)  Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist der Besuch der obligatorischen Studienberatung gemäß 

§ 17 Abs. 2. 
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(2)  Das Bachelor-Hauptfach Geschichte ist modular aufgebaut. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abge-

schlossene Lehr- und Lerneinheit. Es umfasst ein Set von inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen 

einschließlich Praxisphasen, Projektarbeiten sowie Selbstlernzeiten und ist einem vorab definierten Lernziel 

verpflichtet. Module erstrecken sich auf ein bis zwei Semester.  Erstrecken sich Module über mehr als ein Semes-

ter, sollen die zugehörigen Lehrveranstaltungen in unmittelbar aufeinander folgenden Semestern angeboten und 

besucht werden. 

(3)  Das Bachelor-Hauptfach Geschichte gliedert sich in  eine Basisphase, eine Aufbauphase, eine Vertiefungspha-

se und eine Phase der Profilbildung und Bachelorarbeit. 

(4)  Module können sein: Pflichtmodule, die obligatorisch sind; darunter die Bachelorarbeit, o der Wahlpflichtmo-

dule, die aus einem vorgegebenen Katalog von Modulen auszuwählen sind.  

(5)  Aus den Zuordnungen der Module zu den Studienphasen, dem Grad der Verbindlichkeit der Module und 

dem nach § 13 kalkulierten  studentischen Arbeitsaufwand (Workload) in CP ergibt sich für das Bachelor -

Hauptfach Geschichte folgender Studienaufbau:  

 

 

 Pflicht (PF)/ 
Wahlpflicht 
(WP)  

Kreditpunkte 
(CP) 

Erläuterung  

Basisphase: 

Obligatorische 

Studienfachberatung I  

PF 24  

    

Basismodul 1  Alte Ge-
schichte 

PF 8  

Basismodul 2  Mittelalterli-
che Geschichte 

PF 8  

Basismodul 3  Neuere und 
Neueste Geschichte 

PF 8  

    

Aufbauphase:  

 

PF 36   

Aufbaum odul 1  Alte Ge-
schichte 

PF 7  

Aufbaumodul 2 Mittelal-
terliche Geschichte 

PF 7  

Aufbaum odul 3 Neuere 
und Neueste Geschichte 

Aufbaumodul 4  

 

Fremdsprachenmodul 

 

Vertiefungsphase: 

Obligatorische 

Studienfachberatung II  

 

PF 

 

PF 

 

PF 

 

PF 

7 

 

7 

 

8 

 

45 

 

 

Vertiefungsmodul 1  Alte 
Geschichte 

Vertiefungsmodul 2 Mittel-
alterliche Geschichte 

Vertiefungsmodul 3 Ne ue-
re und Neueste Geschichte 

 

 

PF 

 

PF 

 

PF 

 

 

WP 

15 

 

15 

 

15 

 

 

15 
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Profilbildung und Ba-
chelorarbeit: 

 

Profilmodul 1 Politikge-
schichte 

WP 15  

Profilmodul 2 Ideenge-
schichte 

WP 15  

Profilmodul 3 Sozial - und 
Wirtschaftsgeschichte 

WP 15  

Profilmodul 4 Wissen-
schaftsgeschichte 

WP 15  

Profilmodul 5 Dimension 
des Religiösen 

 

WP 15  

Summe   120  

    

(6)  Die Wählbarkeit von Wahlpflichtmodulen kann bei fehlender Kapazität durch Fachbereichsratsbeschluss 

eingeschränkt werden. Die Einschränkung ist den Studierenden unver züglich durch das Dekanat bekannt zu 

geben. § 16 Abs. 2 findet Anwendung.  Durch Beschluss des Fachbereichsrates können ohne Änderung dieser 

Ordnung auch weitere Wahlpflichtmodule zugelassen werden, wenn sie von ihrem Umfang und ihren Anforde-

rungen den in d ieser Ordnung geregelten Wahlpflichtmodulen ent sprechen.  

(7)  Die Lehrveranstaltungen in den Modulen werden hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit in Pflicht - und Wahl-

pflichtveranstaltun gen unterschieden. Pflichtveran staltungen sind nach Inhalt und Form der Veran staltung in 

der Modulbeschreibung eindeutig bestimmt. Wahlpflichtveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, die Studie-

rende innerhalb eines Moduls aus einem bestimmten Fachgebiet oder zu einem bestimmten Themengebiet aus-

zuwählen haben.  

(8)  Sofern Lehrveranstaltungen eines Moduls aufeinander aufbauen, sind die Studierenden nach Maßgabe der 

Modulbeschreibung an die dort angegebene Reihenfolge gebunden. 

 

§ 10 Modulverwendung (RO: § 12) 

Es gelten die Regelungen des § 12 der Rahmenordnung (RO).  

§ 11 Praxismodule (RO: § 13) 

(1)  Im Rahmen des internen Bachelornebenfaches ‚Geschichte Profilbildung’ ist ein internes Praxismodul in den 

Modul en PB3a und PB3b wählbar. Näheres regelt die Modulbeschreibung.  

(2)  Von den Studierenden wird erwartet, dass sie sich selbst um eine Praktikumsstelle bemühen. Die oder der 

Praktiku msbeauftragte berät die oder den Studierenden bei der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle 

und während des gesamten Praktikums. 

§ 12 Modulbeschreibungen (RO: § 14) 

Zu jedem Pflicht- und Wahlpflichtmodul enthält Anlage 2, bzw. Anlage 4 für das interne BA -Nebenfach ‚Ge-

schichte Profilbildung’, eine Modulbeschreibung nach Maßgabe von § 14 Abs. 2 RO. Die Modulbeschreibungen 

sind Bestandteil dieser Ordnung. 
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§ 13 Umfang des Studiums und der Module; Kreditpunkte (CP) (RO: § 15) 

(1)  Jedem Modul werden in der Modulbeschreibung Kreditpunkte (CP) auf der Basis des European Credit Trans-

fer Systems (ECTS) unter Berücksichtigung der Beschlüsse und Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz zugeordnet. Die CP ermöglichen d ie Übertragung erbrachter Leistungen auf andere 

Studiengänge der Johann Wolfgang Goethe-Universität oder einer anderen Hochschule beziehungsweise umge-

kehrt.  

(2)  CP sind ein quantitatives Maß für den Arbeitsaufwand (Workload), den durchschnittlich begabte Studi erende 

für den erfolgreichen Abschluss des entsprechenden Moduls für das Präsenzstudium, die Teilnahme an außer-

universitären Praktika oder an Exkursionen, die Vor - und Nachbereitung des Lehrstoffs, die Vorbereitung und 

Ausarbeitung eigener Beiträge und Prüfungsleistungen aufwenden müssen. Ein CP entspricht einem Arbeitsauf-

wand von 30 Stunden. Als regelmäßige Arbeitsbelastung werden höchstens 1800 Arbeitsstunden je Studienjahr 

angesetzt. 30 CP entsprechen der durchschnittlichen Arbeitsbelastung eines Semesters. 

(3)  Für den achtsemestrigen Bachelorstudiengang Geschichte sind 240 CP nachzuweisen, davon 120 CP für das 

Bachelor-Hauptfach Geschichte und jeweils 60 CP für die beiden gewählten Nebenfächer.  

(4)  Die CP werden nur für ein vollständig und erfolgreich absolviert es Modul vergeben. 

(5)  Für jede Studierende und jeden Studierenden  des Studiengangs wird beim Prüfungsamt ein Kreditpunkte-

konto eingerichtet. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten kann die oder der Studierende jederzeit in 

den Stand des Kontos Einblick nehmen.  

(6)  Der Arbeitsumfang (Workload) wird im Rahmen der Evaluierung nach § 12 A bs. 1 und Abs. 2 HHG sowie 

zur Reakkreditierung des Studiengangs überprüft und an die, durch die Evaluierung ermittelte, Arbeitsbelastung 

angepasst. 

§ 14 Lehr- und Lernformen; Zugang zu Modulen (RO: § 16) 

(1)  Die Lehrveranstaltungen im Bachelor -Hauptfach Geschichte werden in den folgenden Formen durchgeführt:  

a) Vorlesung: Zusammenhängende Darstellung und Vermittlung von Grund - und Spezialwissen sowie me-

thodische Kenntnisse durch Vortrag gegebenenfalls in Verbindung mit Demonstrationen oder Experi-

menten. Die Lehrenden entwickeln und vermitteln Lehrinhalte unter Einbeziehung der Studierenden; 

b) Übung: Durcharbeitung und Vertiefung von Lehrstoffen sowie Schulung in der Fachmethodik und 

Vermittlu ng spezieller Fertigkeiten durch Bearbeitung und Besprechung exemplarischer Aufgaben;  

c) Lektorium: Hier wird in kleinen Gruppen die vertiefte analytische Lektüre von Schlüsselwerken der 

Wissenschaft eingeübt und trainiert;  

d) Proseminar: Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Bearbeitung aktueller Problemstellungen 

mit wissenschaftlichen Methoden durch, in der Regel von Studierenden vorbereitete, Beiträge, Erlernen 

und Einüben beziehungsweise Vertiefen von Präsentations- und Diskussionstechniken;  

e) Seminar: Weiterführende Lehrveranstaltung zu speziellen Themen, die intensives Selbststudium verlan-

gen. Die aktive Beteiligung der Studierenden ist erforderlich;  

f)  Projekt: Erarbeitung von Konzepten sowie Realisierung von Lösungen komplexer, praxisnaher Aufga-

benstellungen; Vermittlung sozialer Kompetenz durch weitgehend selbstständige Bearbeitung der Auf-

gabe bei gleichzeitiger fachlicher und arbeitsmethodischer Anleitung;  

g) Berufspraktikum: Erfahrung berufspraktischen Arbeitens durch aktive Teilnahme, in der Regel a ußer-

halb der Hochschule (Praxisstelle) unter Anleitung vor Ort und in der Regel mit fachlicher und metho-

discher Begleitung durch eine Lehrperson;  
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h)  Kurs: Hier werden systematische grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten, u. a. Fremdsprachen-

kenntnisse vermitt elt und eingeübt;  

i)  Studiengruppe: Hier arbeiten Studierende  und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Qualifi-

kationsstufen semesterübergreifend an Projekten zu einem Forschungsfeld; 

j)  Selbststudium: Der oder die Studierende erarbeitet sich eigenverantwortlich und selbständig spezifische 

Fragestellungen, Themenbereiche oder Sprachen. 

(2)  Die Modulbeschreibungen können Freie Veranstaltungen vorschreiben. Der oder die Studierende kann hier 

im Rahmen der Anforderungen an Leistungs - und/oder Teilnahmenachweise  und gebunden an das Modulthema 

eine Lehrveranstaltung auswählen. Die Freie Lehrveranstaltung soll  eine den individuellen Studieninteressen 

entgegenkommende und geeignete Veranstaltung sein. Dabei kommen sowohl Lehrangebote des Historischen 

Seminars als auch Lehrveranstaltungen anderer Institute in Betracht. Über die Anerkennung der Veranstaltung 

entscheidet der/die Modulbeauftragte . 

(3)  Ist nach Maßgabe der Modulbeschreibung der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls vom erfolg-

reichen Abschluss anderer Module oder vom Besuch der Studienfachberatung abhängig oder wird in der Modul-

beschreibung die Teilnahme an einer einzelnen Lehrveranstaltung von einem Teilnahme - oder Leistungsnach-

weis für eine andere Lehrveranstaltung vorausgesetzt, wird die Teilnahmebe rechtigung durch den oder die Leh-

rende überprüft.  

(4)  Die Modulbeschreibung kann vorsehen, dass zur Teilnahme am Modul oder an bestimmten Veranstaltungen 

des Moduls eine verbindliche Anmeldung vorausgesetzt werden kann. Auf der studiengangspezifischen Webseite 

wird rechtzeitig bekannt gegeben, ob und in welchem Verfahren eine verbindliche Anmeldung erfolgen muss.  

(5)  Ist zu erwarten, dass die Zahl der an einer Lehrveranstaltung interessierten Studierenden die Aufnahmefä-

higkeit der Lehrveranstaltung übersteigt, kann  die Lehrveranstaltungsleitung ein Anmeldeverfahren durchfüh-

ren. Die Anmeldevoraussetzungen und die Anmeldefrist werden im kommentierten Vorlesungsverzeichnis oder 

auf andere geeignete Weise bekannt gegeben. 

(6)  Übersteigt die Zahl der angemeldeten Studierenden die Aufnahmefähigkeit der Lehrveranstaltung oder ist die 

Lehrveranstaltung überfüllt und kann nicht auf alternative Veranstaltungen verwiesen werden, prüft die aka-

demische Leitung auf Antrag der Lehrveranstaltungsleitung, ob eine zusätzliche Lehrveransta ltung eingerichtet 

werden kann. Ist dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich, ist es zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Lehrveranstaltung zulässig, nur eine begrenzte Anzahl der teilnahmewilligen Studierenden 

aufzunehmen. Hierfür ist d urch die Veranstaltungsleitung nach den Richtlinien des Fachbereichsrates ein geeig-

netes Auswahlverfahren durchzuführen. Bei der Erstellung der Auswahlkriterien ist sicherzustellen, dass dieje-

nigen Studierenden bei der Aufnahme in die Lehrveranstaltung Pri orität genießen, für die die Lehrveranstaltung 

verpflichtend ist und die im besonderen Maße ein Interesse an der Aufnahme haben. Ein solches ist insbesonde-

re gegeben, wenn der oder die Studierende nach dem Studienverlaufsplan bereits im vorangegangenen Semester 

einen Anspruch auf den Platz hatte und trotz Anmeldung keinen Platz erhalten konnte. Bei Pflichtveranstaltun-

gen muss angemeldeten aber nicht in die Lehrveranstaltung aufgenommenen Studierenden auf Verlangen hier-

über eine Bescheinigung ausgestellt werden. 

(7)  Abs. 4 und 5 finden keine Anwendung mehr, soweit eine universitätsweite Regelung vorhanden ist . 

§ 15 Studiennachweise (Leistungs- und Teilnahmenachweise) (RO: § 17) 

(1)  Während des Studiums im Bachelor -Hauptfach Geschichte sind Studiennachweise (Leistungs- und Teilnah-

menachweise) als Nachweis des ordnungsgemäßen Studiums (Prüfungsvorleistungen) beziehungsweise, zusam-

men mit den CP für die bestandene Modulprüfung, als Voraussetzung für die Vergabe der für das Modul zu er-

bringenden CP vorgesehen. Es gelten folgende Regelungen: 
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(2)  Sofern in der Modulbeschreibung die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme für Veranstaltungen gere-

gelt ist, wird diese durch Teilnahmenachweise oder durch Anwesenheitslisten dokumentiert. Über die Form der 

Dokumentation entscheidet die Ve ranstaltungsleitung. Die Bescheinigung der regelmäßigen Teilnahme gilt nicht 

als Studienleistung im Sinne des Abs. 6. 

(3)  Die regelmäßige Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ist gegeben, wenn die oder der Studierende in allen, 

von der Veranstaltungsleitung im  Verlauf eines Semesters angesetzten Einzelveranstaltungen anwesend war. Sie 

ist noch zu bestätigen, wenn die oder der Studierende bis zu drei Einzelveranstaltungen bei 15 Terminen oder 

20 % der Veranstaltungszeit bei weniger Terminen versäumt hat. Bei Übe rschreitung der zulässigen Fehlzeit aus 

Gründen, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, wie z.B. Krankheit, notwendige Betreuung eines 

im selben Haushalt lebenden Kindes oder Pflege eines nahen Angehörigen (Kinder, Eltern, Großeltern, Ehepart-

nerin/Ehepartner, Partnerin/Partner in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft) oder Mitwirkung als ernannte 

oder gewählte Vertreterin oder ernannter oder gewählter Vertreter in der akademischen oder studentischen 

Selbstverwaltung, entscheidet die oder der Modulbeauftragte, ob und in welcher Art und Weise eine Äquiva-

lenzleistung erforderlich und angemessen ist. Die Regelungen zum Nachteilsausgleich in § 25 sind zu beachten. 

(4)  Abweichend von Abs.  3 kann in der Modu lbeschreibung für die Ausstellung eines Teilnahmenachweises 

auch festgelegt sein, dass die oder der Studierende nicht nur regelmäßig im Sinne von Abs. 3, sondern auch aktiv 

an der Lehrveranstaltung teil genommen hat. Sie kann aber auch lediglich die aktiv e Teilnahme voraussetzen. 

Eine aktive Teilnahme beinhaltet je nach Festlegung durch die Veranstaltungsleitung die Erbringung kleinerer 

Arbeiten, wie Protokolle, mündliche Kurzreferate und Gruppenarbeiten. Diese Aufgaben werden weder benotet 

noch mit bestanden/nicht bestanden bewertet.  

(5)  Die Teilnahme am Berufspraktikum ist von der Ausbildungs stelle zu bescheinigen. Die Bescheinigung muss 

folgende Angaben enthalten: Bezeichnung der Einrichtung, Vorna me, Nachname, Geburtsdatum der Praktikan-

tin oder des Praktikanten sowie die Art und Dauer der Tätigkeit. Über das Praktikum ist von der Praktikantin 

oder dem Praktikanten ein Praktikumsbericht zu erstellen, der  mit bestanden/nicht bestanden bewertet wird.  

(6)  Ein nach der Modulbeschreibung zu einer Lehrveranstaltung gef orderter Leistungsnachweis dokumentiert 

die erfolgreiche Erbringung einer Studienleistung. Die Studienleistung ist erfolgreich erbracht, wenn sie durch 

die Lehrende oder den Lehrenden nach Maßgabe der Modulbeschreibung mit „bestanden“ oder unter Anwen-

dung des § 37 Abs. 3 mittels Note positiv bewertet wurde. Bei Gruppenarbeiten muss die individuelle Leistung 

deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. Die Noten der Studienleistungen gehen nicht in die Modulnote bzw. 

Gesamtnote für die Bachelorprüfung ein; § 37 Abs. 4 bleibt unberührt.  Sofern dies die oder der Lehrende vo-

raussetzt, ist für einen Leistungsnachweis auch die regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung im Sinne 

von Abs. 3 erforderlich.  

(7)  Studienleistungen können insbesondere sein: 

- Klausuren  

- schriftli che Ausarbeitungen beziehungsweise Hausarbeiten 

- Referate (mit oder ohne Ausarbeitung)  

- Fachgespräche 

- Arbeitsberichte 

- Protokolle  

- Bearbeitung von Übungsaufgaben 

- Präsentationen 

- Tests 
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- Rezensionen 

- Katalogtexte 

Die Form und die Frist, in der die Studienleistung z u erbringen ist, gibt die oder der Lehrende der oder dem 

Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Die Vergabekriterien für den Leistungsnachweis dürfen 

während des laufenden Semesters nicht zum Nachteil der Studierenden geändert werden. Die oder der Lehrende 

kann die oder den Studierenden die Nachbesserung einer schriftlichen Leistung unter Setzung einer Frist ermög-

lichen.  

(8)  Nicht unter Aufsicht zu erbringende schriftliche Arbeiten sind von der oder dem Studierenden nach den 

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anzufertigen. Die oder der Studierende hat bei der Abgabe der Arbeit 

schriftlich zu versichern, dass sie oder er diese selbstständig verfasst und alle von ihr oder ihm benutzten Quellen 

und Hilfsmittel in der Arbeit angegeben hat. Ferner ist zu erklären, dass die Arbeit noch nicht – auch nicht aus-

zugsweise – in einem anderen Studiengang als Studien- oder Prüfungsleistung verwendet wurde. § 26 gilt ent-

sprechend. Um die Einhaltung der Regeln guter  wissenschaftlicher Praxis überprüfen zu können, sind die Leh-

renden berechtigt, von den Studierenden die Vorlage nicht unter Aufsicht erbrachter schriftlicher Arbeiten auch 

in geeigneter elektronischer Form zu verlangen. Der Prüfungsausschuss trifft hierzu  nähere Regelungen. 

(9)  Bestandene Studienleistungen können nicht wiederholt werden. Nicht bestandene Studienleistungen sind 

unbeschränkt wiederholbar.  

§ 16 Studienverlaufsplan; Informationen (RO: § 18) 

(1)  Der als Anlage 3 angefügte Studienverlaufsplan gibt den Studierenden Hinweise für eine zielgerichtete Ge-

staltung ihres Studiums im Bachelor -Hauptfach Geschichte, der als Anlage 5 angefügte Studienverlaufsplan für 

eine entsprechende Gestaltung im internen Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’. Er berücksichtigt inhaltl iche 

Bezüge zwischen Modulen und organisatorische Bedingungen des Studienangebots. 

(2)  Der Fachbereich richtet für das Bachelor-Hauptfach Geschichte und das interne Nebenfach ‚Geschichte Pro-

filbildung’ eine Webseite ein, auf der allgemeine Informatio nen, Regelungen zu den Studiengängen und die 

Studienverlaufspläne in der jeweils aktuellen Form hinterlegt sind.  

(3)  Der Fachbereich erstellt für das Bachelor-Hauptfach Geschichte und für das interne Nebenfach ‚Geschichte 

Profilbildung’ auf der Basis der Modulbeschreibungen und der Studienverlaufspläne ein kommentiertes Veran-

staltungsverzeichnis mit einer inhaltlichen und organisatorischen Beschreibung des Lehrangebots. Dieses ist für 

jedes Semester zu aktualisieren und soll in der letzten Vorlesungswoche des vorangegangenen Semesters er-

scheinen. 

§ 17 Studienberatung; Orientierungsveranstaltung (RO: § 19) 

(1)  Die Studierenden haben die Möglichkeit, während des gesamten Studienverlaufs die Studienfachberatung für 

das Bachelor-Hauptfach Geschichte des Historischen Seminars aufzusuchen. Im Rahmen der Studienfachbera-

tung erhalten die Studierenden Unterstützung insbesondere in Fragen der Studiengestaltung, der Studientechnik 

und der Wahl der Lehrveranstaltungen. Die Studienfachberatung sollte insbesondere in Anspruch genommen 

werden:  

- bei Nichtbestehen von Prüfungen und bei gescheiterten Versuchen, erforderliche Leistungsnachweise zu 

erwerben; 

- bei Schwierigkeiten in einzelnen Lehrveranstaltungen;  

- bei Studiengangs- beziehungsweise Hochschulwechsel. 
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(2)  Studienanfängerinnen und Studienanfänger  sowie Studierende, die von einer anderen Universität an die 

Johann Wolfgang Goethe-Universität wechseln, müssen zu Beginn ihres Studiums eine Studienfachberatung am 

Historischen Seminar besuchen (Studienfachberatung I). Die Beratung wird durch einen Schei n nachgewiesen. 

Er ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Basismodulen. Eine weitere Studienfachberatung ist in dem Se-

mester zu absolvieren, in dem das erste Vertiefungsmodul besucht wird (Studienfachberatung II) . 

(3)  Neben der Studienfachberatung steht den Studierenden die Zentrale Studienberatung der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität zur Verfügung. Sie unterrichtet als allgemeine Studienberatung über Studiermöglichkeiten, 

Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums und berät bei studienbezogenen per sönlichen Schwierigkei-

ten. 

(4)  Vor Beginn der Vorlesungszeit eines jeden Semesters, in dem Studierende ihr Studium aufnehmen können, 

findet eine Orientierungs veranstaltung statt, zu der die Studienanfängerinnen und Studienanfänger durch Aus-

hang oder anderweit ig eingeladen werden. In dieser wird über die Struktur und den Gesamtaufbau des Studien-

gangs und über semesterspezifische Besonderheiten informiert. Den Studierenden wird Gelegenheit gegeben, 

insbesondere die Studienorganisation betreffende Fragen zu klären. 

§ 18 Akademische Leitung und Modulbeauftragte (RO: § 20) 

(1)  Die Aufgabe der akademischen Leitung des Bachelorstudiengangs Geschichte nimmt die Studiendekanin 

oder der Studiendekan des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften wahr, sofern sie nicht auf 

ihren oder seinen Vorschlag vom Fachbereichsrat auf ein im Bachelorstudiengang prüfungsberechtigtes Mitglied 

der Professorengruppe für die Dauer von mindestens zwei Jahren übertragen wird. Die akademische Leiterin 

oder der akademische Leiter ist beratendes Mitglied in der Studienkommission und hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

- Koordination des Lehr - und Prüfungsangebots des Studiengangs im Zusammenwirken mit den Modul-

beauftragten, gegebenenfalls auch aus anderen Fachbereichen; 

- Erstellung und Aktualisi erung von Prüferlisten;  

- Evaluation des Studiengangs und Umsetzung der gegebenenfalls daraus entwickelten qualitätssichern-

den Maßnahmen in Zu sammenarbeit mit der Studienkommission (vgl. hierzu § 6 Evaluationssatzung 

für Lehre und Studium);  

- ggf. Bestellung der Modulbeauftragten (Abs.  2 bleibt unberührt).  

(2)  Für jedes Modul ernennt die akademische Leitung des Studiengangs aus dem Kreis der Lehrenden des Mo-

duls eine Modulbeauftragte oder einen Modulbeauftragten. Für fachbereichsübergreifende Module wird die oder  

der Modulbeauftragte im Zusammenwirken mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan des anderen Fach-

bereichs ernannt. Die oder der Modulbeauftragte muss Professorin oder Professor oder ein auf Dauer beschäftig-

tes wissenschaftliches Mitglied der Lehreinheit sein. Sie oder er ist für alle, das Modul betreffenden, inhaltlichen 

Abstimmungen und die ihr oder ihm durch diese Ordnung zugewiesenen organisatorischen Aufgaben, insbeson-

dere für die Mitwirkung bei der Organisation der Modulprüfung, zuständig. Die oder  der Modulbeauftragte wird 

durch die akademische Leitung des Studiengangs vertreten. 

Abschnitt IV:  Prüfungsorganisation 

§ 19 Prüfungsausschuss; Prüfungsamt (RO: § 21) 

(1)  Der Fachbereichsrat bildet für die vom Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften angebotenen 

Studiengänge einen gemeinsamen Prüfungsausschuss.  
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(2)  Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an, darunter vier Mitglieder der Gruppe der Professoren-

schaft, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mit arbeiter und zwei Studierende. 

(3)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden nebst einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter auf 

Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissen-

schaften gewählt. Die Amtszeit der Studierenden beträgt ein Jahr, die der anderen Mitglieder zwei Jahre. Wie-

derwahl ist zulässig. 

(4)  Bei Angelegenheiten, die ein Mitglied des Prüfungsausschusses betreffen, ruht dessen Mitgliedschaft in Bezug 

auf diese Angelegenheit und wird durch die Stell vertreterin oder den Stellvertreter wahrgenommen. Dies gilt 

nicht bei rein organisatorischen Sachverhalten.  

(5)  Der Prüfungsausschuss wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden aus der Mitte der ihm angehörenden 

Professorinnen und Professoren. Die bzw. der stellvertretende Vorsitzende wird aus der Mitte der dem Prüfungs-

ausschuss angehörenden Professorinnen und Professoren oder ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter ge-

wählt. Die beziehungsweise der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Sie oder er lädt zu den 

Sitzungen des Prüfungsausschusses ein und führt bei allen Beratungen und Beschlussfassungen den Vorsitz. In 

der Regel soll in jedem Semester mindestens eine Sitzung des Prüfungsausschusses stattfinden. Eine Sitzung ist 

einzuberufen, wenn dies mindestens zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses fordern. 

(6)  Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 

darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind und die Stim-

menmehrheit der Professorinnen und Professoren gewährleistet ist. Für Beschlüsse ist die Zustimmung der 

Mehrheit der Anwesenden erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzen-

den. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind zu protokollieren. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach 

der Geschäftsordnung für die Gremien der Johann Wolfgang Goethe-Universität.  

(7)  Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufgaben seiner oder seinem Vorsitzenden zur alleinigen Durchfüh-

rung und Entscheidung übertragen. Gegen deren oder dessen Entscheidungen haben die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses und der betroffene Prüfling ein Einspruchsrecht. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses kann die Durchführung von Aufgaben an das Prüfungsamt delegieren. Dieses ist Geschäftsstelle des 

Prüfungsausschusses. Es führt die laufenden Geschäfte nach Weisung des Prüfungsausschusses und deren bezie-

hungsweise dessen Vorsitzenden. 

(8)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten; sie bestätigen diese Verpflichtung durch ihre Unterschrift, 

die zu den Akten genommen wird.  

(9)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen 

und Zuhörer teilzunehmen.  

(10)  Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Entscheidungen un-

ter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbind licher Wirkung durch Aushang am 

Prüfungsamt oder andere nach § 41 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz geeignete Maßnahmen bekannt 

machen. 

(11)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben. 
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§ 20 Aufgaben des Prüfungsausschusses (RO: § 22) 

(1)  Der Prüfungsausschuss und das für das Hauptfach Geschichte zuständige Prüfungsamt sind für die Organisa-

tion und die ordnungsgemäße Durchführung der Prü fungen im Bachelor -Hauptfach Geschichte verantwortlich. 

Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden und entschei-

det bei Zweifeln zu Auslegungsfragen dieser Ordnung. Er entscheidet in allen Prüfungsangelegenheiten, die 

nicht durch Ordnung oder Satzung einem anderen Organ oder Gremium oder der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses übertragen sind. 

(2)  Das Prüfungsamt für das Bachelor-Hauptfach Geschichte ist die Philosophische Promotionskommission. Das 

Prüfungsamt berichtet dem Fachbereichsrat aufgrund der erfassten Prüfungsdaten regelmäßig, mindestens ein-

mal jährlich, über die Entwicklung der Prüfungs - und Studienzeiten, die Nachfrage nach Modulen, die Vertei-

lung der Fach- und Gesamtnoten.  

(3)  Dem Prüfungsausschuss obliegen in der Regel insbesondere folgende Aufgaben: 

- Festlegung der Prüfungstermine, -Zeiträume und Melde - und Rücktrittsfristen für die Prüfungen und 

deren Bekanntgabe; 

- ggf. Bestellung der Prüferinnen und Prüfer;  

- Entscheidungen zur Prüfungszulassung; 

- die Entscheidung über die Anrechnungen gemäß § 28, § 29 sowie die Erteilung von Auflagen zu nach-

zuholenden Studien - und Prüfungsleistungen im Rahmen von Anrechnungen;  

- die Berechnung und Bekanntga be der Noten von Prüfungen sowie der Gesamtnote; 

- die Entscheidungen zur Bachelorarbeit;  

- die Entscheidungen zum Bestehen und Nicht bestehen; 

- die Entscheidungen über einen Nachteilsausgleich und über die Verlängerung von Prüfungs - bezie-

hungsweise Bearbeitungsfristen; 

- die Entscheidungen über Verstöße gegen Prüfungsvorschriften; 

- die Entscheidungen zur Ungültigkeit des Bachelorabschlusses; 

- Entscheidungen über Einsprüche sowie über Widersprüche der Studierenden zu in Prüfungsverfahren 

getroffenen Entscheidungen, soweit diesen stattgegeben werden soll;  

- eine regelmäßige Berichterstattung in der Studienkommission über die Entwicklung der Prüfungs - und 

Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit sowie über die Nachfrage der 

Studierenden nach den verschiedenen Wahlpflichtmodulen;  

- das Offenlegen der Verteilung der Fach- und Gesamtnoten; 

- Anregungen zur Reform d ieser Ordnung.  

(4)  Zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis ist der Prüfungsausschuss be-

rechtigt, wissenschaftliche Arbeiten auch mit Hilfe geeigneter elektronischer Mittel auf Täuschungen und Täu-

schungsversuche zu überprüfen. Hierzu kann er verlangen, dass ihm innerhalb einer angemessenen Frist die 

Prüfungsarbeiten in elektronischer Fassung vorgelegt werden. Kommt die Verfasserin oder der Verfasser dieser 

Aufforderung nicht nach, kann die Arbeit als nicht bestanden gewertet werden.  
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§ 21 Prüferinnen und Prüfer; Beisitzerinnen und Beisitzer (RO: § 23) 

(1)  Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Mitglieder der Profes sorengruppe, wissenschaftliche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die mit der selbst ständigen Wahrnehmung von Lehraufgaben beauftragt worden sind, 

sowie Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben befugt (§ 18 Abs. 2 HHG). Privatdozentinnen und 

Privatdozenten, außerplanmäßige Professorinnen und  außerplanmäßige Professoren, Honorarprofessorinnen 

und Honorarprofessoren, die jeweils in den Prüfungs fächern eine Lehrtätigkeit ausüben, sowie entpflichtete und 

in den Ruhestand getretene Professorinnen und Professoren, können durch den Prüfungsausschuss mit ihrer 

Einwilligung als Prüferinnen oder Prüfer bestellt werden.  Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall eine nicht 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität angehörende, aber nach Satz 1 prüfungsberechtigte Person als Zweit-

gutachterin  oder Zweitgutachter  für die Bachelorarbeit bestellen.   

Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 

festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  

(2)  In der Regel wird die zu einem Modul gehörende Prüfung von den in dem Modul Lehrenden ohne besonde-

re Bestellung durch den Prüfungsausschuss abgenommen. Sollte eine Lehrende oder ein Lehrender aus zwin-

genden Gründen Prüfungen nicht abnehmen können, kann der Prüfungsausschuss eine andere Prüferin oder 

einen anderen Prüfer benennen.  

(3)  Schriftliche Prüfungsleistungen, die nicht mehr wiederholt werden können, sind von zwei Prüfenden zu 

bewerten. § 35 Abs. 15 bleibt unberührt. Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüfenden oder von einer 

oder einem Prüfenden in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden abzunehmen.  

(4)  Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer bei mündlichen Prüfungen darf nur ein Mitglied oder eine Angehörige 

oder ein Angehöriger der Johann Wolfgang Goethe -Univ ersität bestellt werden, das oder die oder der mindes-

tens den Bachelorabschluss oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Bestellung der Beisitzerin oder des 

Beisitzers erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Sie oder er kann die 

Bestellung an die Prüferin oder den Prüfer delegieren.  

(5)  Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit.  

Abschnitt V: Prüfungsvoraussetzungen und -verfahren 

§ 22 Erstmeldung und Zulassung zu den Bachelorprüfungen (RO: § 24) 

(1)  Spätestens mit der Meldung zur ersten Modulprüfung im Bachelor -Hauptfach Geschichte hat die oder der 

Studierende ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular für die Zulassung zur Bachelorprüfung beim Prü-

fungsamt für das Bachelor-Hauptfach Geschichte einzureichen. Sofern nicht bereits mit dem Zulassungsantrag 

zum Studium erfolgt, sind der Meldung zur Prüfung insbesondere beizufügen:  

a) eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits eine Zwischenprüfung , eine Bachelorprü-

fung, eine Masterprüfung, eine Magisterprüfung, eine Diplomprüfung oder eine kirchliche Hochschul-

prüfung oder eine staatliche Abschlussprüfung im Fach Geschichte oder in einem vergleichbaren Studi-

engang (Studiengang mit einer überwiegend gleichen fachlichen Ausric htung) an einer Hochschule 

endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich gegenwärtig in dem Fach Geschichte oder einem 

vergleichbaren Studiengang in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in 

Deutschland oder im Ausland b efindet;  

b) eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls wie oft die oder der Studierende bereits Modulprüfun-

gen im Bachelorstudiengang Geschichte oder in denselben Modulen eines anderen Studiengangs an ei-

ner Hochschule in Deutschland oder im Ausland nicht b estanden hat; 
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c) gegebenenfalls Nachweise über bereits erbrachte Studien- oder Prüfungsleistungen, die in den Studien-

gang eingebracht werden sollen; 

d) den Nachweis über die nach § 8 Abs. 2 geforderten Sprachkenntnisse. § 8 Abs. 4 bleibt davon unbe-

rührt ; 

e) Nennung der Nebenfächer bzw. Antrag auf Zulassung des Nebenfaches gemäß § 1 Abs. 3 und § 1 Abs. 

6; 

f)  gegebenenfalls Nachweis über die Zahlung der nach § 48 zu entrichtenden Prüfungsgebühr.  

(2)  Der Prüfungsausschuss kann in Ausnahmefällen, insbesondere in Fällen des Studienortwechsels, des Fach-

richtungswechsels oder der Wiederaufnahme des Studiums auf Antrag von der Immatrikulationspflicht zu ein-

zelnen Modulprüfungen befreien.  

(3)  Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, in Zweifelsfällen der Prü-

fungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhörung einer Fachvertreterin oder eines Fachvertreters.  Die Zulassung 

wird abgelehnt, wenn  

a) die Unterlagen unvollständig sind oder  

b) die in Abs. 1 d. genannten Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder  

c) die oder der Studierende den Prüfungsanspruch für ein Modul nach Abs. 1 b. oder für den jeweiligen 

Studiengang endgültig verloren hat oder eine der in Abs. 1 a. genannten Prüfungen endgültig nicht be-

standen hat. 

(4)  Über Ausnahmen von Abs. 1 und Abs. 3 in besonderen Fällen entscheidet auf Antrag der oder des Studie-

renden der Prüfungsausschuss. 

(5)  Eine Ablehnung der Zulassung wird der oder dem  Studierenden von der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses schriftlich mitgeteilt. Sie ist mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen. 

§ 23 Prüfungszeitpunkt und Meldeverfahren (RO: § 25) 

(1)  Modulprüfungen werden im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Modulen 

abgelegt. Modulprüfungen für Pflichtmo dule und jährlich angesetzte Wahlpflichtmodule sind in der Regel min-

destens zweimal pro Jahr anzubieten. 

(2)  Die modulabschließenden mündlichen Prüfungen und Klausurarbeiten sollen innerhalb von durch den Prü-

fungsausschuss festzulegenden Prüfungszeiträumen durchgeführt werden. Die Prüfungszeiträume sind in der 

Regel die ersten beiden und die letzten beiden Wochen der vorlesungsfreien Zeit.  

(3)  Die exakten Prüfungstermine für die Modulprüfungen werden durch den Prüfungsausschuss im Einverneh-

men mit den Prüfenden fe stgelegt. Das Prüfungsamt gibt der oder dem Studierenden in einem Prüfungsplan 

möglichst frühzeitig, spätestens aber vier Wochen vor den Prüfungsterminen, Zeit und Ort der Prüfungen sowie 

die Namen der beteiligten Prüferinnen und Prüfer durch Aushang oder andere geeignete Maßnahmen bekannt. 

Muss aus zwingenden Gründen von diesem Prüfungsplan abgewichen werden, so ist die Neufestsetzung des 

Termins nur mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses möglich. Termine für die 

mündlichen Modul abschlussprüfungen oder für Prüfungen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einzelnen 

Lehrveranstaltungen oder im Verlauf von Lehrveranstaltungen abgenommen werden (Modulteilprüfungen), 

werden von der oder dem Prüfenden gegebenenfalls nach Absprache mit der oder dem Studierenden festgelegt. 



 UniReport Satzungen und Ordnungen vom 23.08.2018 21 

(4)  Der Prüfungsausschuss setzt für die Modulprüfungen Meldefristen (in der Regel zwei Wochen), die spätes-

tens vier Wochen vor dem Beginn der Meldefristen durch Aushang oder andere geeignete Maßnahmen bekannt 

gegeben werden müssen. 

(5)  Zu jeder Modulprüfung hat sich die oder der Studierende innerhalb der Meldefrist schriftlich oder, nach 

Festlegung durch den Prüfungsausschuss, elektronisch anzumelden. Die Meldung zu den Modulprüfungen er-

folgt beim Prüfungsamt. Über eine Nachfrist für die Meldung zu einer Modulprüfung in begründeten Ausnahme-

fällen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der oder des Studierenden. 

§ 24(2)  gilt entsprechend. 

(6)  Die oder der Studierende kann sich zu einer Modulprüfung nur anmelden, sofern sie oder er an der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität immatrikuliert ist. § 22(2)  bleibt unberührt. Für die Anmel dung der betreffenden 

Modulprüfung muss die oder der Studierende zur B achelorprüfung zugelassen sein und sie oder er darf die ent-

sprechende Modulprüfung noch nicht endgültig nicht bestanden haben . Beurlaubte Studierende können keine 

Prüfungen ablegen oder Leistungsnachweise erwerben. Zulässig ist aber die Wiederholung nicht bestandener 

Prüfungen während der Beurlaubung. Studierende sind auch berechtigt, Studien - und Prüfungsleistungen wäh-

rend einer Beurlaubung zu erbringen, wenn die Beurlaubung wegen Mutterschutz oder wegen der Inanspruch-

nahme von Elternzeit oder wegen der Pf lege von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen oder 

wegen der Erfüllung einer Dienstpflicht nach Art. 12 a des Grundgesetzes oder wegen der Mitwirkung als er-

nannte oder gewählte Vertreterin oder ernannter oder gewählter Vertreter in der aka demischen Selbstverwal-

tung erfolgt ist.  

(7)  Die oder der Studierende kann bis eine Woche vor dem Prüfungstermin die Prüfungsanmeldung ohne Anga-

be von Gründen zurückziehen. Bei einem späteren Rücktritt gilt § 24(1) . 

§ 24 Versäumnis und Rücktritt von Modulprüfungen (RO: § 26) 

(1)  Eine Modulprüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) gemäß § 36(3) , wenn die oder der Studierende 

einen für sie oder ihn verbindlichen Prüfungstermin ohne wichtigen Grund versäumt  oder vor Beendigung der 

Prüfung die Teilnahme abgebrochen hat. Dasselbe gilt, wenn sie oder er eine schriftliche Modulprüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht oder als Modulprüfungsleistung in einer schriftli-

chen Aufsichtsarbeit ein leeres Blatt abgegeben oder in einer mündlichen Prüfung geschwiegen hat.  

(2)  Der für das Versäumnis oder den Abbruch der Prüfung geltend gemachte Grund muss der Vorsitzenden oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich angezeigt 

und glaubhaft gemacht werden. Eine während der Erbringung einer Prüfungsleistung eintretende Prüfungsun-

fähigkeit muss unverzüglich bei der Prüferin oder dem Prüfer oder der Prüfungsaufsicht geltend gemacht wer-

den. Die Verpflichtung zur unverzüglichen Anzeige und Glaubhaftmachung der Gründe gegenüber dem Prü-

fungsausschuss bleibt hiervon unberührt. Im Krankheitsfall ist unverzüglich, jedenfalls innerhalb von drei Werk-

tagen, ein ärztliches Attest und eine Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit durch den Haus -/Facharzt 

vorzulegen, aus der hervorgeht, für welche Art von Prüfung (schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung, länger 

andauernde Prüfungen, andere Prüfungsformen) aus medizinischer Sicht die Prüfungsunfähigkeit für  den betref-

fenden Prüfungstermin besteht. Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet auf der Grundlage 

des in Anlage 11 der Rahmenordnung beigefügten Formulars über die Prüfungsunfähigkeit. Bei begründeten 

Zweifeln ist zusätzlich ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 

(3)  Die Krankheit eines, von der oder dem Studierenden zu versorgenden Kindes, das das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen (Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe - oder 

Lebenspartner) steht eigener Krankheit gleich. Als wichtiger Grund gilt auch die Inanspruchnahme von Mutter-

schutz. 
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(4)  Über die Anerkennung des Säumnis- oder Rücktrittsgrundes entscheidet die oder der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses. Bei Anerkennung des Grundes wird unverzüglich ein neuer Termin bestimmt.  

(5)  Bei anerkanntem Rücktritt oder Versäumnis bleiben die Prüfungsergebnisse in bereits abgelegten Teilen des 

Moduls bestehen. 

§ 25 Studien- und Prüfungsleistungen bei Krankheit und Behinderung;  

besondere Lebenslagen (RO: § 27) 

(1)  In Veranstaltungen und Prüfungen ist Rücksicht zu nehmen auf Art und Schwere einer Behinderung oder 

einer chronischen Erkrankung der oder des Studierenden, oder auf Belastungen durch Schwangerschaft oder die 

Erziehung von Kindern oder die Betreuung von pfle gebedürftigen nahen Angehörigen.  

(2)  Die Art und Schwere der Belastung ist durch die oder den Studierenden rechtzeitig gegenüber der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses durch Vorlage geeigneter Unterlagen, bei Krankheit durch Vorlage eines 

ärztlichen Attestes, nachzuweisen. In Zweifelsfällen kann auch ein amtsärztliches Attest verlangt werden.  

(3)  Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er wegen einer Behinderung, einer chronischen 

Erkrankung, der Betreuung einer oder eines pflege bedürft igen nahen Angehörigen, einer Schwangerschaft oder 

der Erziehung eines Kindes, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nicht in der Lage ist, die Prü-

fungs- oder Studienleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so ist dieser Nachteil durch 

entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der Bearbeitungszeit oder eine andere Gestal-

tung des Prüfungsverfahrens auszugleichen. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der 

Fristen der Elternzeit ist bei entsprechendem Nachweis zu ermöglichen. 

(4)  Entscheidungen über den Nachteilsausgleich bei der Erbringung von Prüfungsleistungen trifft die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei Studienleistungen die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

im Einvernehmen mit der oder dem Veranstaltungsverantwortlichen.  

§ 26 Täuschung und Ordnungsverstoß (RO: § 29) 

(1)  Versucht die oder der Studierende das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungs- oder Studienleistung durch Täu-

schung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prüfungs - oder Studienle-

istung mit „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet. Der Versuch einer Täuschung liegt insbesondere auch dann vor, 

wenn die oder der Studierende nicht zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitführt oder eine falsche 

Erklärung nach §§  15 Abs. 8, 30 Abs. 8, 33 Abs. 5, 35 Abs. 14 abgegeben hat oder wenn sie oder er ein und 

dieselbe Arbeit (oder Teile davon) mehr als einmal als Prüfungs- oder Studienleistung eingereicht hat.  

(2)  Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der aktiv an einem Täuschungsversuch mitwirkt, kann vo n 

der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer beziehungsweise von der Aufsichtsführenden oder dem Auf-

sichtsführenden von der Fortsetzung der jeweiligen Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die 

betreffende Prüfungs- oder Studienleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet. 

(3)  Beim Vorliegen einer besonders schweren Täuschung, insbesondere bei wiederholter Täuschung oder einer 

Täuschung unter Beifügung einer schriftlichen Erklärung der oder des Studierenden über die selbst ständige 

Anfertigung der Arbeit ohne unerlaubte Hilfsmittel, kann der Prüfungsausschuss den Ausschluss von der Wie-

derholung der Prüfung und der Erbringung weiterer Studienleistungen bes chließen, so dass der Prüfungsan-

spruch im Bachelorstudiengang erlischt. Die Schwere der Täuschung ist anhand der von der Studentin oder dem 

Studenten aufgewandten Täuschungsenergie, wie organisiertes Zusammenwirken oder Verwendung technischer 

Hilfsmittel, wie elektronische Kommunikationsmittel,  und der durch die Täuschung verursachten Beeinträchti-

gung der Chancengleichheit zu werten.  
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(4)  Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 

von der jeweiligen Pr üferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel 

nach einer Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 

betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet. Abs. 3 Satz 1 findet entsprechende An-

wendung.  

(5)  Hat eine Studierende oder ein Studierender durch schuldhaftes Verhalten die Teilnahme an einer Prüfung zu 

Unrecht herbeigeführt, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass die betreffende Prüfungsleistung als nicht 

bestanden („nicht ausreichend“ (5,0)) gilt. 

(6)  Die oder der Studierende kann innerhalb einer Frist von vier Wochen schriftlich verlangen, dass Entschei-

dungen nach Absätzen 1 bis 5 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(7)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem Studierenden unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

(8)  Für Hausarbeiten, schriftliche Referate und die Bachelorarbeit gelten die fachspezifisch festgelegten Zitierre-

geln für das Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten. Bei Nichtbeachtung ist ein Täuschungs versuch zu prüfen.  

(9)  Um einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens überprüfen zu können, kann der Prüfungsausschuss 

beschließen, dass nicht unter Aufsicht zu erbringende schriftliche Prüfungs - und/oder Studienleistungen auch in 

elektronischer Form eingereicht werden müssen.  

§ 27 Mängel im Prüfungsverfahren (RO: § 30) 

(1)  Erweist sich, dass das Verfahren einer mündlichen oder einer schriftlichen Prüfung sleistung mit Mängeln 

behaftet war, die das Prüfungsergebnis beeinflusst haben, wird auf Antrag einer oder eines Studierenden oder 

von Amts wegen durch den Prüfungsausschuss angeordnet, dass von einer oder einem bestimmten Studierenden 

die Prüfungsleistung wiederholt wird. Die Mängel müssen bei einer schriftlichen Prüfungsleistung noch während 

der Prüfungssituation gegenüber der Aufsicht und bei mündlichen Prüfungen unverzüglich nach der Prüfung bei 

der beziehungsweise dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beziehungsweise bei der Prüferin beziehungs-

weise dem Prüfer gerügt werden. Hält die oder der Studierende bei einer schriftlichen Prüfungsleistung die von 

der Aufsicht getroffenen Abhilfemaßnahmen nicht für ausreichend, muss sie oder er die Rüge unverz üglich nach 

der Prüfung bei der beziehungsweise dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geltend machen.  

(2)  Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungsleistung dürfen von Amts wegen Anordnungen nach Abs. 1 nicht 

mehr getroffen werden.  

§ 28 Anerkennung und Anrechnung von Leistungen (RO: § 31) 

(1)  Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerech-

net, wenn sie an einer Hochschule in Deutschland in dem gleichen Studiengang erbracht wurden, der Studien-

gang akkreditiert ist u nd bei den Modulen hinsichtlich der erreichten Qualifikationsziele keine wesentlichen 

Unterschiede bestehen. Kann der Prüfungsausschuss einen wesentlichen Unterschied nicht nachweisen, sind die 

Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen anzure chnen. 

(2)  Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden angerechnet, 

sofern keine wesentlichen Unter schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Bei dieser An-

rechnung ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung von Inhalt, 

Umfang und Anforderungen der Studien - und Prüfungsleistungen unter besonderer Berück sichtigung der er-

reichten Qualifikationsziele vorzunehmen. Die Beweislast für die fehlende Gleichwertigkeit t rägt der Prüfungs-

ausschuss. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3)  Abs. 2 findet entsprechende Anwendung für die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen in staatlich  anerkannten Fernstudien, an anderen Bildungseinrichtungen, insbe sondere an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, für multimedial gestützte Studien - und Prüfungsleis-

tungen sowie für von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage von § 54 Abs. 5 HHG erbrachte Studien - 

und Prüfungsleistungen.  

(4)  Für die An rechnung von Leistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht wurden, gilt Abs. 2 eben-

falls entsprechend. Bei der Anrechnung sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-

konferenz gebilligten Äquivalenz vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschafts-

verträgen zu beachten. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu hören.  

(5)  Bei empfohlenem Auslandsstudium soll die oder der Studierende vor Beginn des Auslandsstudiums mit der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder einer oder einem hierzu Beauftragten ein Gespräch über 

die Anerkennungsfähigkeit von Studien - und Prüfungslei stungen führen.  

(6)  Abschlussarbeiten (z.B. Bachelorarbeiten, Staatsexamensarbeiten), welche Studierende außerhalb des Ba-

chelorstudiengangs Geschichte der Johann Wolfgang Goethe-Universität bereits erfolgreich erbracht haben, 

werden nicht angerechnet. Weiterhi n ist eine mehrfache Anrechnung ein - und derselben Leistung im Bachelor-

Hauptfach Geschichte und in den gewählten externen Nebenfächern oder im internen Nebenfach ‚Geschichte 

Profilbildung’ nicht möglich.  

(7)  Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu 

übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird 

der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Angerechnete Leistungen werden in der Regel mit Angabe der Hoch-

schule, in der sie erworben wurden, im Abschlussdokument gekennzeichnet.  

(8)  Die Antragstellerin oder der Antragsteller legt dem Prüfungsausschuss alle für die Anrechnung beziehungs-

weise Anerkennung erforderlichen Unterlagen vor, aus denen die Bewertung, die CP  und die Zeitpunkte sämtli-

cher Prüfungsleistungen hervorgehen, denen sie oder er sich in einem anderen Studiengang oder an anderen 

Hochschulen bisher unterzogen hat. Aus den Unterlagen muss sich auch ergeben, welche Prüfungen und Stu-

dienleistungen nicht be standen oder wiederholt wurden. Der Prüfungsausschuss kann die Vorlage weiterer Un-

terlagen, wie die rechtlich verbindlichen Modulbeschreibungen der anzuerkennenden Module, verlangen.  

(9)  Fehlversuche in anderen Studiengängen oder in Studiengängen an anderen Hochschulen werden angerech-

net, sofern sie im Falle ihres Bestehens angerechnet worden wären.  

(10)  Die Anrechnung und Anerkennung von Prüfungsleistungen, die vor mehr als fünf Jahren erbracht wurden, 

kann in Einzelfällen abgelehnt werden; die Entscheidung kann mit der Erteilung von Auflagen verbunden wer-

den. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 i. V. mit Abs. 8 besteht ein Rechtsanspruch auf An-

rechnung. Satz 1 und die Absätze 6 und 9 bleiben unberührt.  

(11)  Entscheidungen mit Allgemeingültigkeit zu F ragen der Anrechnung trifft der Prüfungsausschuss; die An-

rechnung im Einzelfall erfolgt durch dessen Vorsitzende oder dessen Vorsitzenden, falls erforderlich unter Her-

anziehung einer Fachprüferin oder eines Fachprüfers. Unter Berücksichtigung der Anrechnun g setzt sie oder er 

ein Fachsemester fest. 

(12)  Soweit Anrechnungen von Studien - oder Prüfungsleistungen erfolgen, die nicht mit CP versehen sind, sind 

entsprechende Äquivalente zu errechnen und auf dem Studienkonto entsprechend zu vermerken.  

(13)  Sofern Anrechnunge n vorgenommen werden, können diese mit Auflagen zu nachzuholenden Studien - 

oder Prüfungsleistungen verbunden werden. Auflagen und eventuelle Fristen zur Auflagenerfüllung sind der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilu ng ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung zu versehen. 
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§ 29 Anrechnung von außerhalb einer Hochschule erworbenen Kompetenzen (RO: § 32) 

Für Kenntnisse und Fähigkeiten, die vor Studienbeginn oder während des Studiums außerhalb einer Hochschule 

erworben wurden und die in Niveau und Lernergebnis Modulen des Studiums äquivalent sind, können die CP 

der entsprechenden Modul e auf Antrag angerechnet werden . Die Anrechnung erfolgt individuell durch den 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der oder des Modulverantwortlichen. Voraussetzung sind schriftliche Nachwei-

se (z.B. Zeugnisse, Zertifikate) über den Umfang, Inhalt und die erbrachten Leistungen. Insgesamt dürfen nicht 

mehr als 50 % der im Studiengang erforderlichen CP durch Anrechnung ersetzt werden. Die Anrechnung der CP 

erfolgt ohne Note. Dies wird im Zeugnis entsprechend ausgewiesen. 

Abschnitt VI: Durchführungen der Modulprüfungen  
im Bachelor-Hauptfach Geschichte 

§ 30 Modulprüfungen (RO: § 33) 

(1)  Modulp rüfungen werden studienbegleitend  erbracht. Mit ihnen wird das jeweilige Modu l abgeschlossen. Sie 

sind Prüfungsereignisse, welche begrenzt wiederholbar sind und mit Noten bewertet werden.  

(2)  Module schließen mit einer einzigen Modulprüfung ab, welche auch im zeitlichen Zusammenhang zu einer 

der Lehrveranstaltungen des Moduls durchgef ührt werden kann (veranstaltungsbezogene Modulprüfung).  

(3)  Durch die Modulprüfung soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die Inhalte und Metho-

den des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fä hig-

keiten anwenden kann. Gegenstand der Modulprüfungen sind grundsätzlich die in den Modulbeschreibungen 

festgelegten Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. Bei veranstaltungsbezogenen Modulprü-

fungen werden die übergeordneten Qualifikations ziele des Moduls mit geprüft.  

(4)  Die jeweilige Prüfungsform für die Modulprüfung ergibt sich aus der Modulbeschreibung. Schriftliche Prü-

fungen erfolgen in der Form von:  

- Klausuren; 

- Hausarbeiten. 

Mündliche Prüfungen erfolgen in der Form von:  

- Einzelprüfungen ; 

- Gruppenprüfungen ; 

- Fachgesprächen. 

(5)  Die Form und Dauer der Modulprüfungen sind in den Modulbeschreibungen geregelt. Sind in der Modulbe-

schreibung mehrere Varianten von Prüfungsformen vorgesehen, wird die Prüfungsform des jeweiligen Prüfungs-

termins von der oder  dem Prüfenden festgelegt und der oder dem Studierenden zu Beginn der Lehrveranstal-

tungen des Moduls, spätestens aber bei der Bekanntgabe des Prüfungstermins, mitgeteilt.  

(6)  In zwei der drei Module der Vertiefungsphase besteht die Abschlussprüfung aus einer Hausarbeit, in einem 

aus einer mündlichen Prüfung.  Für Studierende des Masterstudiengangs Geschichte, die das interne Nebenfach 

‚Geschichte Profilbildung‘ als Auflage gem. MA-Ordnung Geschichte, § 8 Abs. 3 studieren, ist im Modul PB 4 

‚Vertiefung im Schwerpunkt‘ die Prüfungsform ‚mündliche Prüfung‘ (30 Min.) obligatorisch. 

(7)  Prüfungssprache ist Deutsch. 

(8)  Ohne Aufsicht angefertigte schriftliche Arbeiten (beispielsweise Hausarbeiten) sind von der oder dem Studie-

renden nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anzufertigen. Die oder der Studierende hat bei der Ab-
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gabe der Arbeit schriftlich zu versichern, dass sie oder er diese selbstständig verfasst und alle von ihr oder ihm 

benutzten Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit angegeben hat. Ferner ist zu erkläre n, dass die Arbeit noch nicht 

– auch nicht auszugsweise – in einem anderen Studiengang als Studien- oder Prüfungsleistung verwendet wur-

de. 

(9)  Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Modulprüfungen müssen sich durch Vorlage eines amtlichen Lichtbild-

ausweises ausweisen können.  

(10)  Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet darüber, ob und welche Hilfsmittel bei einer Modulprüfung benutzt 

werden dürfen. Die zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig vor der Prüfung bekannt zu geben.  

§ 31 Mündliche Prüfungsleistungen (RO: § 34) 

(1)  Mün dliche Prüfungen werden von der oder dem Prüfenden in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden als 

Einzelprüfung abgehalten. Gruppenprüfungen mit bis zu fünf Studierenden sind möglich.  

(2)  Die Dauer der mündlichen Prüfungen liegt zwischen mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten pro 

zu prüfender Studierender oder zu prüfendem Studierenden. Die Dauer der jeweiligen Modulprüfung ergibt sich 

aus der Modulbeschreibung. 

(3)  Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind von der oder dem Beisitzenden 

in einem Protokoll festzuhalten. Das Prüfungsprotokoll ist von der Prüferin oder dem Prüfer und der oder dem 

Beisitzenden zu unterzeichnen. Vor der Festsetzung der Note ist die oder der Beisitzende unter Ausschluss des 

Prüflings sowie der Öffentl ichkeit zu hören. Das Protokoll ist dem Prüfungsamt unverzüglich zuzuleiten.  

(4)  Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prü-

fung bekannt zu geben und bei Nichtbestehen oder auf unverzüglich geäußerten Wun sch näher zu begründen; 

die gegebene Begründung ist in das Protokoll aufzunehmen. 

(5)  Mündliche Prüfungen sind für Studierende, die die gleiche Prüfung ablegen sollen, hochschulöffentlich. Die 

oder der zu prüfende Studierende kann der Zulassung der Öffentlichk eit widersprechen. Die Zulassung der Öf-

fentlichkeit erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die oder den zu 

prüfenden Studierenden. Sie kann darüber hinaus aus Kapazitätsgründen begrenzt werden. Zur Überprüfung 

der in Satz 1 genannten Gründe kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entsprechende Nach-

weise verlangen. 

§ 32 Klausurarbeiten (RO: § 35) 

(1)  Klausurarbeiten beinhalten die Beantwortung einer Aufgabenstellung oder mehrerer Aufgabenstellungen 

oder Fragen. In einer Klausurarbeit soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er eigenständig in 

begrenzter Zeit und unter Aufsicht mit begrenzten Hilfsmitteln Aufgaben lösen und auf Basis des notwendigen 

Grundlagenwissens beziehungsweise unter Anwendung der geläufigen Methoden des Faches ein Problem er-

kennen und Wege zu einer Lösung finden kann.  

(2)  „Multiple-Choice“-Fragen dürfen bei Klausuren bis zu 25 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl ausma-

chen. 

(3)  Erscheint die oder der Studierende verspätet zur Klausur,  so kann sie oder er die versäumte Zeit nicht nach-

holen. Der Prüfungsraum kann nur mit Erlaubnis der aufsichtführenden Person verlassen werden.  

(4)  Die eine Klausur beaufsichtigende Person hat über jede Klausur ein Kurzprotokoll zu fertigen. In diesem sind 

alle Vorkommnisse einzutragen, welche für die Feststellung des Prüfungsergebnisses von Belang sind, insbeson-

dere Vorkommnisse nach § 24 und § 26. 
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(5)  Die Bearbeitungszeit für die Klausurarbeiten soll sich am Umfang des zu prüfenden Moduls orientieren. Sie 

beträgt für Klausurarbeiten mindestens 60 Minuten und höchstens 240 Minuten. Die konkrete Dauer ist in den 

jeweiligen Modulbeschreibungen festgelegt.  

(6)  Die Klausurarbeiten  werden in der Regel von einer oder einem Prüfenden bewertet. Sie sind im Falle des 

Nichtbestehens ihrer letztmaligen Wiederholung von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu be-

werten. Die Bewertung ist schriftlich zu begründen. Bei Abweichung der Noten errechnet sich die Note der 

Klausurarbeit aus dem Durchschnitt der beiden Noten. Das Bewertungsverfahren der Klausuren soll vier Wo-

chen nicht überschreiten.  

(7)  Multimedial gestützte Prüfungsklausuren („e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu geeignet sind, den 

Prüfungszweck zu erfüllen. Sie dürfen ausschließlich unter Einsatz von in der Verwaltung der Universität ste-

hender oder vom zuständigen Prüfungsamt im Einvernehmen mit dem HRZ für diesen Zweck freigegebener DV -

Systeme erbracht werden. Dabei ist die eindeutige Identifizierbarkeit der elektronischen Daten zu gewährleisten. 

Die Daten müssen unverwechselbar und dauerhaft den Prüflingen zugeordnet werden können. Die Prüfung ist 

in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Protokollführerin oder eines fachlich sachkundigen Protokollfüh-

rers durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Prüflinge, Beginn und Ende der Prüfung sowie even-

tuell e besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Für die Einsichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung 

sowie in die Prüfungsergebnisse gilt § 46. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Bewer-

tungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen zu archivieren.   

§ 33 Hausarbeiten (RO: § 36) 

(1)  Mit einer schriftlichen Hausarbeit soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er in der Lage ist, ein 

Problem aus einem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Sie muss Bestand-

teil eines Moduls sein.  

(2)  Eine Hausarbeit kann als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 

Beitrag der Einzelnen aufgrund objektiver Kriterien erkennbar ist.  

(3)  Der oder dem Studierenden kann Gelegenheit gegeben werden, ein Thema vorzuschlagen. Die Ausgabe des 

Themas erfolgt durch die oder den Prüfenden, die oder der die Bearbeitungsdauer der Hausarbeit dokumenti ert. 

(4)  Hausarbeiten sollen mindestens zwei und längstens vier Wochen Bearbeitungszeit (Vollzeit, d.h. 2 bis 5 CP 

Workload) umfassen. Die jeweilige Bearbeitungsdauer ist in der Modulbeschreibung festgelegt. Die Abgabefristen 

für die Hausarbeiten werden von de n Prüfenden festgelegt und dokumentiert.  

(5)  Die Hausarbeit ist innerhalb der festgelegten Bearbeitungsfrist in einfacher Ausfertigung mit einer Erklärung 

gemäß § 30 Abs. 8 versehen, bei der Prüferin oder dem Prüfer einzureichen; im Falle des Postwegs ist der Post-

stempel entscheidend. Die Abgabe der Hausarbeit ist durch die oder den Prüfenden aktenkundig zu machen. 

(6)  Die Bewertung der Hausarbeit durch die Prüferin oder den Prüfer soll binnen sechs Wochen nach Einrei-

chung erfolgt sein; die Beurteilung ist schrift lich zu begründen. Im Übrigen findet § 32 Abs. 6 entsprechende 

Anwendung.  

(7)  Eine Studierende oder ein Studierender, deren oder dessen Hausarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-

tet worden ist, kann bei der oder dem Prüfenden die Nachbesserung der Hausarbeit beantragen. Dies gilt nicht, 

wenn die Bewertung mit „nicht ausreichend“ (5,0) auf § 24 oder auf § 26 beruht. Die oder der Prüfer setzt eine 

Frist für die Nachbesserung der Hausarbeit. Bei der Entscheidung über die nachgebesserte Hausarbeit wird ledig-

lich darüber entschieden, ob die Hausarbeit mit der Note 4,0 oder schlechter bewertet wird. Wird die Frist für die 
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Abgabe der nachgebesserten Hausarbeit nicht eingehalten, wird die Hausarbeit endgültig mit der Note „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. 

§ 34 Projektarbeiten (RO: § 38) 

(1)  Durch Projektarbeiten soll die Fähigkeit zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten 

nachgewiesen werden. Hierbei sollen die Studierenden nachweisen, dass sie an einer größeren Aufgabe Ziele 

definieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten können. 

(2)  Die Dauer der Projektarbeiten ist in der Modulbeschreibung geregelt.  

(3)  Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit m uss der Beitrag der oder des einzelnen Studie-

renden deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllen.  

§ 35 Bachelorarbeit (RO: § 40) 

(1)  Die Bachelorarbeit ist obligator ischer Bestandteil des Bachelor-Hauptfaches. Sie ist die Modulpr üfung im  

Profilmodul.  

(2)  Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass die oder der Studierende dazu in der Lage ist, 

innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem oder seinem Fach selbstständig nach wissenschaftli-

chen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Bachelorarbeit muss sich auf das Seminar im Profilmodul bezie-

hen. 

(3)  Der Bearbeitungsumfang der Bachelorarbeit beträgt ca. 48.000 bis 60.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und 

Fließtext (6 CP); die Bearbeitungszeit beträgt studienbegleitend 9 Wochen. 

(4)  Um die Zulassung zur Bachelorarbeit beantragen zu können, müssen zwei der drei Vertiefungsmodule  abge-

schlossen sein. Die Zulassung ist beim Prüfungsamt zu beantragen. Über die Zulassung zur Bachelorarbeit ent-

scheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(5)  Die Betreuung der Bachelorarbeit von der Dozentin oder dem Dozenten des Seminars im Profilmodul (prü-

fungsberechtigt gemäß § 21) ausgegeben und betreut. Diese oder dieser ist Gutachterin oder Gutachter der Ba-

chelorarbeit. Diese oder dieser hat die Pflicht, die Studentin  oder den Studenten bei der Anfertigung der Ba-

chelorarbeit anzuleiten und sich regelmäßig über den Fortgang der Arbeit zu informieren. Die Betreuerin oder 

der Betreuer hat sicherzustellen, dass gegebenenfalls die für die Durchführung der Bachelorarbeit erforderliche 

apparative Ausstattung zur Verfügung steht. Die Betreuerin oder der Betreuer ist in der Regel Erstgutachterin 

oder Erstgutachter der Bachelorarbeit. 

(6)  Das Thema der Bachelorarbeit ist mit der Betreuerin oder  dem Betreuer zu vereinbaren und bei der Anmel-

dung der Bachelorarbeit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Findet die Studierende 

oder der Studierende keine Betreuerin oder keinen Betreuer, so sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses auf Antrag der oder des Studierenden dafür, dass diese oder dieser rechtzeitig ein Thema für die Ba-

chelorarbeit und die erforderliche Betreuung erhält.  

(7)  Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung zur Bachelorarbeit.  

(8)  Die Ausgabe des Themas erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Das 

Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann. Der Zeitpunkt 

der Ausgabe und das Thema sind beim Prüfungsamt aktenkundig zu machen. Die Bachelorarbeit darf vor der 

aktenkundigen Ausgabe des Themas nicht bearbeitet werden. 

(9)  Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. Mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses kann sie in einer Fremdsprache angefertigt werden. Die Anfertigung der Bachelorarbeit in 

einer Fremdsprache ist spätestens mit der Anmeldung der Bachelorarbeit beim Prüfungsausschuss zu beantragen. 
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Die Zustimmung zur Anfertigung in der gewählten Fremdsprach e wird im Rahmen der Themenvergabe erteilt, 

sofern mit der Anmeldung der Bachelorarbeit die schriftliche Einverständniserklärung der Betreuerin oder des 

Betreuers vorliegt und die Möglichkeit zur Bestellung einer Zweitgutachterin oder eines Zweitgutachters  mit 

hinreichender sprachlicher Qualifikation in der gewählten Fremdsprache besteht.  

(10)  Das gestellte Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der Bearbeitungszeit zurückgege-

ben werden. Das neu gestellte Thema muss sich inhaltlich von dem zurückgegebenen Thema unterscheiden. 

Wird infolge des Rücktritts gemäß Abs. 11 Satz 3 ein neues Thema für die Bachelorarbeit ausgegeben, so ist die 

Rückgabe dieses Themas ausgeschlossen. 

(11)  Kann der Abgabetermin aus von der oder dem Studierenden nicht zu vertret enden Gründen (z.B. Erkran-

kung der oder des Studierenden beziehungsweise eines von ihr oder ihm zu versorgenden Kindes), nicht einge-

halten werden, so verlängert die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit, wenn die 

oder der Studierende dies vor dem Ablieferungstermin beantragt. Maximal kann eine Verlängerung um 50 % 

der Bearbeitungszeit eingeräumt werden. Dauert die Verhinderung länger, so kann die oder der Studierende von 

der Prüfungsleistung zurücktreten.  

(12)  Die Bachelorarbeit ist fristgemäß im Prüfungsamt einzureichen. Der Zeitpunkt des Eingangs ist aktenkundig 

zu machen. Im Falle des Postwegs ist der Poststempel entscheidend. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß 

abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet. 

(13)  Die Bachelorarbeit ist in drei schriftlichen (gebundenen) Exemplaren und in digitaler Form  einzureichen. 

Wird die Bachelorarbeit innerhalb der Abgabefrist nicht in der vorgeschriebenen Form abgegeben, gilt sie als  mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) gewertet.  

(14)  Die Bachelorarbeit ist nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis zu verfassen. Insbesondere sind 

alle Stellen, Bilder und Zeichnungen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder aus anderen 

fremden Texten entnommen wurden, als solch e kenntlich zu machen. Die Bachelorarbeit ist mit einer Erklärung 

der oder des Studierenden zu versehen, dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit sie ihre oder er 

seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig und ohne Benutzung anderer als der 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst hat. Ferner ist zu erklären, dass die Bachelorarbeit nicht, auch 

nicht auszugsweise, für eine andere Prüfung oder Studienleistung verwendet worden ist.  

(15)  Der Prüfungsausschuss leitet die Bachelorarbeit der Betreuerin oder dem Betreuer als Erstgutachterin oder 

Erstgutachter zur Bewertung gemäß § 36 Abs. 3 zu. Gleichzeitig bestellt er eine weitere Prüferin oder einen 

weiteren Prüfer aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten gemäß § 21 zur Zweitbewertung und leitet ihr oder ihm 

die Arbeit ebenfalls zur Bewertung zu. Mindestens eine oder einer der Prüfenden soll der Gruppe der Professo-

rinnen und Professoren des Faches Geschichte angehören. Die Zweitgutachterin oder der Zweitgutachter kann 

sich bei Übereinstimmung der Bewertung auf eine Mitzeichnung des Gutachtens der Erstgutachterin oder des 

Erstgutachters beschränken. Die Bewertung soll von den Prüfenden unverzüglich erfolgen; sie soll spätestens 

sechs Wochen nach Einreichung der Arbeit vorliegen. Bei unterschiedlicher Bewertung der Bachelorarbeit durch 

die beiden Prüfenden wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die Note für die Bachelorar-

beit entsprechend § 36 Abs. 4 festgesetzt. 

Abschnitt VII: Bewertung der Studien- und Prüfungsleistungen;  
Bildung der Noten und der Gesamtnote; Nichtbestehen der Gesamtprüfung 

§ 36 Bewertung/Benotung der Studien- und Prüfungsleistungen; Bildung der Noten und der 

Gesamtnote im Bachelor-Hauptfach Geschichte (RO: § 42) 

(1)  Studienleistungen werden von den jeweiligen Lehrenden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
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(2)  Prüfungsleistungen werden benotet und ausnahmsweise nach Maßgabe der Modulbeschreibung mit „be-

standen“ oder „nicht bestanden“ bewertet“. Die Benotung beziehungsweise Bewertung der Prüfungsleistungen 

wird von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern vorgenommen. Dabei ist stets die individuelle Leistung der 

oder des Studierenden zugrunde zu legen. 

(3)  Für die Benotung der einzelnen Prüfungsleistungen s ind folgende Noten zu verwenden:  

 

1 sehr gut eine hervorragende Leistung; 

2 gut eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt;  

3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht;  

4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt;  

5 nicht ausrei-

chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt. 

 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um 0,3 auf Zwis chenwerte angehoben 

oder abgesenkt werden; zulässig sind die Noten 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0 und 5,0. 

(4)  Wird die Modulprüfung von zwei oder mehreren Prüfenden unterschiedlich bewertet, errechnet sich die 

Modulnote aus dem arithmetische n Mittel der Noten der Prüferbewertungen. Bei der Bildung der Modulnote 

wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt.  

(5)  Für die Bachelorprüfung Bachelor -Hauptfach Geschichte wird eine arithmetische Gesamtnote gebildet, in 

welche die Ergebnisse von drei der vier Aufbaumodule und zwei der drei Vertiefungsmodule eingehen. Die Note 

für das Abschlussmodul (Bachelorarbeit) geht in die Gesamtnote mit doppeltem Gewicht ein.   

(6)  Im internen Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung’ wird in eine Gesamtnote gebildet, in welche die Ergebnisse 

der Module PB1 oder PB2 und der Module PB3 oder PB4 eingehen. 

(7)  Werden in einem Wahlpflichtbereich mehr CP erworben, als vorgesehen sind, so werden diejenigen Module 

für die Ermittlung der Gesamtnote herangezogen, die zuerst abgeschlossen wurden. Sofern mehrere Module im 

selben Semester absolviert worden sind, zählen die notenbesseren. 

(8)  Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelorprüfung im Bachelor -Hauptfach Geschichte ergibt sich durch die 

folgende Abbildung, wobei nur die ers te Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt wird; alle weiteren 

Stellen werden ohne Rundung gestrichen:  

 

1,0 bis einschließlich 1,5 sehr gut 

1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend 

über 4,0 nicht ausreichend  

 

(9)  Für die Bildung der Gesamtnote in den Nebenfächern gelten die Vorgaben der betreffenden Ordnungen.  

(10)  Ist die Bachelorprüfung im Bachelor-Hauptfach Geschichte und in den Nebenfächern bestanden, wird 

durch das Prüfungsamt des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften eine Gesamtnote gebildet. 

Das Bachelor-Hauptfach Geschichte wird bei der Bildung der Gesamtnote doppelt gewichtet .  
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(11)  Wird eine englischsprachige Übersetzung des Zeugnisses ausgefertigt, werden die Noten für die einzelnen 

Prüfungsleistungen sowie die Gesamtnote entsprechend folgender Notenskala abgebildet: 

 

1,0 bis einschließlich 1,5 very good 

1,6 bis einschließlich 2,5 good 

2,6 bis einschließlich 3,5 satisfactory 

3,6 bis einschließlich 4,0 sufficient  

über 4,0 fail  

(12)  Bei einer Bachelor-Gesamtnote bis einschließlich 1,0 lautet das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestan-

den“. Die englischsprachige Übersetzung von „mit Auszeichnung bestanden“ lautet: „excellent“. 

(13)  Zur Transparenz der Gesamtnote wird in das Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle gemäß 

§ 44 aufgenommen. 

§ 37 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung  

im Hauptfach Geschichte; Notenbekanntgabe (RO: § 43) 

(1)  Eine aus einer einzigen Prüfungsleistung bestehende Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit der Note 

“ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet worden ist.  

(2)  Die Bachelorprüfung im Bachelor -Hauptfach Geschichte ist bestanden, wenn sämtliche in dieser Ordnung 

vorgeschriebene Module erfolgreich erbracht wurden, das heißt die geforderten Studiennachweise vorliegen und 

die vorgeschriebenen Modulprüfungen einschließlich der Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

bewertet worden sind.  

(3)  Die Ergebnisse sämtlicher Prüfungen werden unverzüglich  bekannt gegeben. Der Prüfungsausschuss ent-

scheidet darüber, ob die Notenbekanntgabe anonymisiert hochschulöffentlich durch Aushang und/oder durch 

das elektronische Prüfungsverwaltungssystem erfolgt, wobei die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen zu 

wahren sind. Wurde die  Modulprüfung endgültig mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet oder wurde die Ba-

chelorarbeit schlechter als ausreichend (4,0) bewertet, erhält die oder der Studierende durch die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einen schriftlichen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehe-

nen, Bescheid, der eine Belehrung darüber enthalten soll, ob und in welcher Frist die Modulprüfung bezie-

hungsweise die Bachelorarbeit wiederholt werden kann.  

§ 38 Zusammenstellung des Prüfungsergebnisses (Transcript of Records) (RO: § 44) 

Den Studierenden wird auf Antrag eine Bescheinigung über bestandene Prüfungen in Form einer Datenabschrift 

(Transcript of Records; Muster Anlage 7 RO S. 332) in deutscher und englischer Sprache ausgestellt, die mindes-

tens die Modultitel,  das Datum der einzelnen Prüfungen und die Noten enthält.  
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Abschnitt VIII: Wiederholung von Prüfungen;  
Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen  

im Hauptfach Geschichte 

§ 39 Wechsel Nebenfächern (RO: § 45) 

Ein Wechsel der Nebenfächer ist voraussetzungslos möglich. Der Wechsel ist dem Prüfungsamt des Hauptfaches 

schriftlich mitzuteilen.  

§ 40 Wiederholung von Prüfungen im Hauptfach Geschichte; 

Freiversuch; Notenverbesserung (RO: § 46) 

(1)  Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden.  

(2)  Alle nicht b estandenen Modulprüfungen und müssen wiederholt werden.  

(3)  Nicht bestandene Modulprüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden. Die Regelungen gemäß 

§ 39 bleiben unberührt.  

(4)  Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal w iederholt werden. Dies sollte im Folgesemester des er-

folglosen Prüfungsversuchs geschehen. Es wird ein anderes Thema ausgegeben. Eine Rückgabe des Themas der 

Bachelorarbeit ist im Rahmen einer Wiederholungsprüfung nur zulässig, wenn die oder der Studierend e bei der 

Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine wiederholte 

Rückgabe des Themas ist nicht zulässig. 

(5)  Fehlversuche derselben oder einer vergleichbaren Modulprüfung eines anderen Studiengangs der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität oder einer anderen deutschen Hochschule sind auf die zulässige Zahl der Wieder-

holungsprüfungen anzurechnen. Der Prüfungsausschuss kann in besonderen Fällen, insbesondere bei einem 

Studiengangwechsel, von einer Anrechnung absehen. 

(6)  Für die Wiederholung von nicht bestandenen schriftlichen Prüfungsleistungen, mit Ausnahme der Bachelor-

arbeit, kann der Prüfungsausschuss eine mündliche Prüfung ansetzen. 

(7)  Bei der 2. Prüfungswiederholung müssen die damit verbundenen Lehrveranstaltungen er neut besucht wer-

den. Es ist anzustreben, dass die 2. Prüfungswiederholung innerhalb der folgenden zwei Semester durchgeführt 

wird . 

(8)  Die erste Wiederholungsprüfung soll am Ende des entsprechenden Semesters, spätestens jedoch zu Beginn 

des folgenden Semesters durchgeführt werden. Die zweite Wiederholung soll in der Regel zum nächsten regulä-

ren Prüfungstermin erfolgen. Die Studierenden müssen sich zur Wiederholungsprüfung anmelden.  Der Prü-

fungsausschuss bestimmt die genauen Termine für die Wiederholung und gibt  diese rechtzeitig bekannt. Der 

Prüfungsanspruch erlischt bei Versäumnis der Wiederholungsfrist, es sei denn, die oder der Studierende hat das 

Versäumnis nicht zu vertreten. Eine zwischenzeitliche Exmatrikulation verlängert die Wiederholungsfrist nicht.  

(9)  Wiederholungsprüfungen sind grundsätzlich nach der Ordnung abzulegen, nach der die Erstprüfung abgelegt 

wurde.  

§ 41 Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen der Bachelorprüfung im 

Mehr-Fächer-Bachelorstudiengang Geschichte (RO: § 47) 

(1)  Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden und der Prüfungsanspruch geht endgültig verloren, wenn  

1. eine Modulprüfung nach Ausschöpfen aller Wiederholungsversuche nicht bestanden ist;  

2. eine Frist für die Wiederholung einer Modulprüfung gemäß § 40 überschritten wurde;  
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3. ein schwerwiegender Täuschungsfall oder ein schwerwiegender Ordnungsverstoß gemäß § 26 vorliegt.  

4. die Bachelorprüfung in einem der beiden Nebenfächer  unter Berücksichtigung von §  39 und § 40 Abs. 

3 endgültig nicht bestanden ist.  

(2)  Über das endgültige Nichtbestehen der Bachelorprüfung und dem damit verbundenen Verlust des Prüfungs-

anspruchs wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist.  

(3)  Hat die oder der Studierende die Gesamtprüfung im Studiengang endgültig nicht bestanden und damit den 

Prüfungsanspruch endgültig verloren, ist sie oder er zu exmatrikulieren. Auf Antrag erhält die oder der Studie-

rende gegen Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung des Prüfungsamtes, in welcher die 

bestandenen Modulprüfungen, deren Noten und die erworbenen Kreditpunkte aufgeführt sind und die erken-

nen lässt, dass die Gesamtprüfung im Studiengang endgültig nicht bestanden ist. 

Abschnitt IX: Prüfungszeugnis; Urkunde und Diploma Supplement 

§ 42 Prüfungszeugnis (RO: § 48) und Bescheinigung (RO: § 44) 

(1)  Über die bestandene Bachelorprüfung ist möglichst innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Bewertung 

der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis in deutscher Sprache, auf Antrag der oder des Studierenden mit einer 

Übertragung in englischer Sprache, jeweils nach den Vorgaben dem Muster der Rahmenordnung auszustellen. 

Das Zeugnis enthält  die im Hauptfach Geschichte sowie in den Nebenfächern absolvierten Module  mit den in 

ihnen erzielten Noten (dabei werden diejenigen Module gekennzeichnet, welche nicht in die Gesamtnote einge-

gangen sind), das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Regelstudienzeit und die Gesamtnote der Ba-

chelorprüfung.  

(2)  Das Zeugnis ist von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaf-

ten zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Johann Wolfgang Goethe -Universität zu versehen. Das Zeugnis 

trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung bewertet worden ist.  

(3)  Über die bestandene Nebenfachprüfung des internen Nebenfachs ‚Geschichte Profilbildung’ ist möglichst 

innerhalb von vier Wochen nach der letzten Prüfungsleistung eine Bescheinigung in deutscher Sprache und auf 

Antrag eine als solche gekennzeichnete Übersetzung in englischer Sprache auszustellen. Die Bescheinigung ent-

hält die Angabe der Module mit den Modulnoten, die Gesamtnote und die für die Nebenfachprüfung insgesamt 

erreichten CP. Sämtliche bestandenen Zusatzmodule können auf Antrag der oder des Studierenden getrennt von 

den Ergebnissen der Leistungen nach Satz 2 zusätzlich unter der Rubrik Zusatzmodule in der Bescheinigung 

aufgeführt werden. Die Bescheinigung ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-

zeichnen und mit d em Siegel der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu versehen. Die Bescheinigung trägt das 

Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

§ 43 Bachelorurkunde (RO: § 49) 

(1)  Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält die oder d er Studierende eine Bachelorurkunde mit 

dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades beurkundet. Auf Antrag kann 

die Urkunde zusätzlich in Englisch ausgestellt werden.  

(2)  Die Urkunde wird  von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissen-

schaften sowie der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Jo-

hann Wolfgang Goethe-Universität versehen. 

(3)  Der akademische Grad darf erst nach Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
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§ 44 Diploma Supplement (RO: § 50) 

(1)  Mit der Urkunde und dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement entsprechend den internationalen Vorga-

ben ausgestellt; dabei ist der zwischen der Hochschulrektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz abge-

stimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden (Muster Anlage 10 RO). 

(2)  Das Diploma Supplement enthält eine ECTS-Einstufungstabelle. Die Gesamtnoten, die im jeweiligen Studi-

engang in einer Vergleichskohorte vergeben werden, sind zu erfassen und ihre zahlenmäßige und prozentuale 

Verteilung auf die Notenstufen gemäß § 36 Abs. 8 zu ermitteln und in einer Tabelle wie folgt darzustellen:  

 

Gesamtnoten Gesamtzahl in-

nerhalb der Refe-

renzgruppe 

Prozentzahl der Absolventinnen/  

Absolventen innerhalb der Refe-

renzgruppe 

bis 1,5  

(sehr gut)  

  

von 1,6 bis 2,5 

(gut)  

  

von 2,6 bis 3,5 

(befriedigend)  

  

von 3,6 bis 4,0 

(ausreichend) 

  

 

Die Referenzgruppe ergibt sich aus der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen des jeweiligen Studiengangs 

in einem Zeitraum von drei Studie njahren. Die Berechnung erfolgt nur, wenn die Referenzgruppe aus mindes-

tens 50 Absolventinnen und Absolventen besteht. Haben weniger als 50 Studierende innerhalb der Vergleichs-

kohorte den Studiengang abgeschlossen, so sind nach Beschluss des Prüfungsausschusses weitere Jahrgänge in 

die Berechnung einzubeziehen. 

Abschnitt X: Ungültigkeit der Bachelorprüfung; Prüfungsakten;  
Einsprüche und Widersprüche; Prüfungsgebühren 

§ 45 Ungültigkeit von Prüfungen (RO: § 51) 

(1)  Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejeni-

gen Studien- und Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entspre-

chend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

Die Prüferinnen oder Prüfer sind vorher zu hören. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gele-

genheit zur Äußerung zu geben. 

(2)  Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-

rende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 

wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung zur 

Prüfung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Hessischen 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. Abs. 1 Satz 3 gilt 

entsprechend. 
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(3)  Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeug-

nis sind auch das Diploma Supplement und gegebenenfalls der entsprechende Studiennachweis einzuziehen und 

gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit diesen Dokumenten ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die 

Prüfung aufgrund einer Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 

1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fün f Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 46 Einsicht in Prüfungsakten; Aufbewahrungsfristen (RO: § 52) 

(1)  Innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Moduls und nach Abschluss des gesamten Prüfungsverfahrens 

wird der oder dem Studierenden auf  Antrag Einsicht in die sie oder ihn betreffenden  Prüfungsakten (Prüfungs-

protokolle, Prüfungsarbeiten nebst Gutachten) gewährt.  

(2)  Die Prüfungsakten sind von den Prüfungsämtern zu führen. Maßgeblich für die Aufbewahrungsfristen von 

Prüfungsunterlagen ist § 20 der Hessischen Immatrikulationsverordnung (HImmaVO) in der jeweils gültigen 

Fassung. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten mit Ausnahme der Bachelorarbeiten werden ein Jahr nach Bekannt-

gabe ihrer Bewertung an die Studierenden ausgehändigt oder ausgesondert. Nach Ablauf von fünf Jahren nach 

Abschluss des gesamten Prüfungsverfahrens werden die Bachelorarbeiten ausgesondert. 

§ 47 Einsprüche und Widersprüche (RO: § 53) 

(1)  Gegen Entscheidungen der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ist Einspruch möglich. Er ist bin-

nen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

einzulegen. Über den Einspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Hilft er dem Einspruch nicht ab, erlässt die 

oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen begründeten Ablehnungsbescheid, der mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen ist. 

(2)  Gegen belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses und gegen Prüferbewertungen kann die oder der 

Betroffene, sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, sonst innerhalb eines 

Jahres nach Bekanntgabe, bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Prüfungsamt) schriftlich 

Widerspruch erheben. Hilft der Prüfungsausschuss, gegebenenfalls nach Stellungnahme beteiligter Prüferinnen 

und Prüfer, dem Widerspruch nicht ab, erteilt die Präsidentin oder der Präsident den Widerspruchsbescheid. Der 

Widerspruchsbescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 48 Prüfungsgebühren (RO: § 54) 

(1)  Sofern das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe -Universität die Erhebung von Prüfungsgebühren aus-

setzt, finden die Absätze 2 und 3 keine Anwendung.  

(2)  Die Prüfungsgebühren sind ausschließlich für den Verwaltungsaufwand der Prüfungsämter zu erheben.  Sie 

betragen für die Bachelorprüfung im Hauptfach und  in den Nebenfächern einschließlich der Bachelorarbeit 

insgesamt 200,- Euro. 

(3)  Die Prüfungsgebühren werden in zwei hälftigen Raten fällig, und zwar die erste Rate bei der Beantragung der 

Zulassung zur Bachelorprüfung, die zweite Rate bei der Zulassung zur Bachelorarbeit. Die Entrichtung der Prü-

fungsgebühren ist beim Prüfungsamt für das Hauptfach nachzuweisen.  
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Abschnitt XI: Schlussbestimmungen 

§ 49 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen (RO: § 56) 

(1)  Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer  Veröffentlichung im UniReport Satzungen und Ordnungen der Jo-

hann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die „Ordnung des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften an der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität fü r den Teilstudiengang Geschichte mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) im 

Hauptfach vom 6. Juli 2011“, veröffentlicht im UniReport Satzungen und Ordnungen vom 27. November 2013, 

außer Kraft .  

(2)  Diese Ordnung gilt für alle Studierende, die ihr Studium im Bachelor-Hauptfach Geschichte ab dem Winter-

semester 2018/19  aufnehmen.  

(3)  Studierende, die das Studium im Bachelor-Hauptfach Geschichte vor Inkrafttreten dieser Ordnung aufge-

nommen haben, können  

a) die Bachelorprüfung nach der Ordnung vom 6. Juli 2011 bis spätestens 30. September 2024 ablegen. 

b) auf Antrag an den Prüfungsausschuss in diese Ordnung wechseln und die Bachelorprüfung ablegen. Be-

reits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden nach § 28 angerechnet. Der Antrag ist unwider-

ruflich.  

 

Frankfurt  am Main , den 23.08.2018 

 

Prof. Dr. Christoph Cornelißen  

Dekan des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften 
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Anlage 1: Nebenfächerkatalog  

 

Studiengang Fachbereich 

American Studies FB 10 

Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen FB 09 

Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients  FB 09 

Archäologie von Münze, Geld und von Wirtschaft in der Antike  FB 09 

Archäometrie  FB 09 

Betriebswirtschaftslehre FB 02 

Empirische Sprachwissenschaft FB 09 

English Studies FB 10 

Erziehungswissenschaft FB 04 

Ethnologie FB 08 

Geographie FB 11 

Germanistik  FB 10 

Geschichte Profilbildung (INF)  FB 08 

Geschichte und Philosophie der Wissenschaften FB 08 

Griechische Philologie FB 09 

Informatik  FB 12 

Japanologie FB 09 

Judaistik FB 09 

Katholische Theologie FB 07 

Klassische Archäologie FB 09 

Koreastudien FB 09 

Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie  FB 09 
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Kunst-Medien-Kulturelle Bildung  FB 09 

Kunstgeschichte FB 09 

Lateinische Philologie FB 09 

Musikwissenschaft FB 09 

Philosophie FB 08 

Politikwissenschaft FB 03  

Rechtswissenschaften FB 01  

Religionswissenschaft FB 07 

Romanistik  FB 10  

Sinologie FB 09 

Skandinavistik  FB 10 

Soziologie FB 03 

Sprachen und Kulturen Südostasiens  FB 09 

Volkswirtschaftslehre FB 02 

Vor- und Frühgeschichte FB 09 
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Anlage 2: Modulbeschreibungen Bachelorhauptfachstudiengang Geschichte 

 

GE-BA -HF-BM1  Basismodul  

Alte Geschichte  

Pflichtmodul  8 CP (insg.) = 240  h 3 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

3 SWS / 45 h 

Selbststudi um  

195 h 

Inhalte  

 Das Basismodul vermittelt anhand exemplarischer Gegenstände der Alten Geschichte Grundlagen des ge-
schichtswissenschaftlichen Arbeitens. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Das Modul vermittelt grundlegende Einsichten in die Bedingtheit und das Vorgehen der Geschichtswissen-
schaft. Die Studierenden erwerben insbesondere die Fähigkeit, 

¶ die rekonstruierende Vorgehensweise der Geschichtswissenschaft und den perspektivischen Charakter 
historischer Überlieferungen und Erkenntnisse zu verstehen;  

¶ das Instrumentarium in Form von Quellen - und Bücherkunden, fachspezifischen Lexika und Zeitschrif-
ten zu den verschiedenen Epochen zu benutzen; 

¶ fachspezifische Termini, Theorien und Methoden zu den verschiedenen Epochen zu gebrauchen;  

¶ adäquate Fragestellungen zu formulieren;  

¶ Quellen und Darstellungen kritisch zu analysieren und zu interpretieren;  

¶ nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten und die Ergebnisse zu präsentieren. 

Schlüsselqualifikationen: Fertigkeiten im Recherchieren, Informieren, Auswerten sowie Präsentieren. Auf die 
hier erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bauen das gesamte spätere Studium sowie die Berufstätigkeit 
auf. 

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Obligatorische Studienberatung I 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

BA Geschichte NF: BM 1 (mit VL)  
Lehramt an Gymnasien Geschichte: Modul 3  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Proseminar: regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  im Proseminar: mehrere kleinere Leistungen, die zusätz-

lich zum normalen Selbststudium erbracht werden (z.B. 

Protokoll, Exzerpt, Rezension, Kurzreferat, Bibliographie) 
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Lehr - / Lernformen  Proseminar 

Unterrichts - / Prüfungssprache  Deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Klausur (120 Min.) im Anschluss an das Proseminar. 
Im Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung ist 
eine mündliche Prüfung (30 Min.) möglich. Festle-
gung der Prüfungsform, Themenstellung und Be-
wertung erfolgen durch die Leiter in oder den Leiter 
des Proseminars. Die Modulnote des Basismoduls 
geht nicht in die Endnote für den Bachelor of Arts 
ein. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Proseminar Alte Geschich-
te 

PS 3 5 Modul 
BM1 
kann im 
1. oder 2. 
Semester 
absolviert 
werden.   

      

Modulprüfung    3       

Summe  3 8         

 

 

GE-BA -HF-BM2  Basismodul  

Mittelalterliche 
Geschichte  

Pflichtmodul  8 CP (insg.) = 240  h 3 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

3 SWS / 45 h 

Selbststudium  

195 h 

Inhalte  

 Das Basismodul vermittelt anhand exemplarischer Gegenstände der Mittelalterlichen  Geschichte Grundlagen 
des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Das Modul vermittelt grundlegende Einsichten in die Bedingtheit und das Vorgehen der Geschichtswissen-
schaft. Die Studierenden erwerben insbesondere die Fähigkeit, 

¶ die rekonstruierende Vorgehensweise der Geschichtswissenschaft und den perspektivischen Charakter 
historischer Überlieferungen und Erkenntnisse zu verstehen;  

¶ das Instrumentarium in Form von Quellen - und Bücherkunden, fachspezifischen Lexika und Zeitschrif-
ten zu den verschiedenen Epochen zu benutzen; 

¶ fachspezifische Termini, Theorien und Methoden zu den verschiedenen Epochen zu gebrauchen;  

¶ adäquate Fragestellungen zu formulieren;  

¶ Quellen und Darstellu ngen kritisch zu analysieren und zu interpretieren;  

¶ nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten und die Ergebnisse zu präsentieren. 

Schlüsselqualifikationen: Fertigkeiten im Recherchieren, Informieren, Auswerten sowie Präsentieren. Auf die 
hier erworbene n Kenntnisse und Fähigkeiten bauen das gesamte spätere Studium sowie die Berufstätigkeit 
auf. 

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Obligatorische Studienberatung I  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachb ereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

BA Geschichte NF: BM 2 (mit VL)  

Lehramt an Gymnasien Geschichte: Modul 4  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Modul s 1 Semester 
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Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Proseminar: regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  im Proseminar: mehrere kleinere Leistungen, die zusätz-

lich zum normalen Selbststudium erbracht werden (z.B. 

Protokoll, Exzerpt, Rezension, Kurzreferat, Bibliographie) 

Lehr - / Lernformen  Proseminar 

Unterrichts - / Prüfungssprache  Deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Klausur (120 Mi n.) im Anschluss an das Proseminar. 
Im Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung ist 
eine mündliche Prüfung (30 Min.) möglich. Festle-
gung der Prüfungsform, Themenstellung und Be-
wertung erfolgen durch die Leiterin oder den Leiter 
des Proseminars. Die Modu lnote des Basismoduls 
geht nicht in die Endnote für den Bachelor of Arts 
ein. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Proseminar Mittelalterli-
che Geschichte 

PS 3 5 Modul 
BM2 
kann im 
1. oder 2. 
Semester 
absolviert 
werden 

      

Modulprüfung    3       

Summe  3 8         

 

 

GE-BA -HF-BM3  Basismodul  

Neuere und 
Neueste Ge-
schichte  

Pflichtmodul  8 CP (insg.) = 240  h 3 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

3 SWS / 45 h 

Selbststudium  

195 h 

Inhalte  

 Das Basismodul vermittelt anhand exemplarischer Gegenstände der Neueren und Neuesten Geschichte 
Grundlagen des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Das Modul vermittelt grundlegende Einsichten in die Bedingtheit und das Vorgehen der Geschichtswissen-
schaft. Die Studierenden erwerben i nsbesondere die Fähigkeit, 

¶ die rekonstruierende Vorgehensweise der Geschichtswissenschaft und den perspektivischen Charakter 
historischer Überlieferungen und Erkenntnisse zu verstehen;  

¶ das Instrumentarium in Form von Quellen - und Bücherkunden, fachspezifis chen Lexika und Zeitschrif-
ten zu den verschiedenen Epochen zu benutzen; 

¶ fachspezifische Termini, Theorien und Methoden zu den verschiedenen Epochen zu gebrauchen;  

¶ adäquate Fragestellungen zu formulieren;  

¶ Quellen und Darstellungen kritisch zu analysieren u nd zu interpretieren;  

¶ nach wissenschaftlichen Standards zu arbeiten und die Ergebnisse zu präsentieren. 

Schlüsselqualifikationen: Fertigkeiten im Recherchieren, Informieren, Auswerten sowie Präsentieren. Auf die 
hier erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten b auen das gesamte spätere Studium sowie die Berufstätigkeit 
auf. 

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Obligatorische Studienberatung I  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 
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Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

BA Geschichte NF: BM 3 (mit VL)  

 

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 d ieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Proseminar: regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  im Proseminar: mehrere kleinere Leistungen zusammen, 

die zusätzlich zum normalen Selbststudium erbracht 

werden (z.B. Protokoll, Exzerpt, Rezension, Kurzreferat, 

Bibliographie) 

Lehr - / Lernformen  Proseminar 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (18.000 Zeichen) im Anschluss an das 
Proseminar. Im Falle einer ersten Wiederholung der 
Prüfung ist eine mündliche Prüfung (30 Min.) mög-
lich. Festlegung der Prüfungsform, Themenstellung 
und Bewertung erfolgen durch die Leiterin oder den 
Leiter des Proseminars. Die Modulnote des Basis-
moduls geht nicht in die Endnote für den Bachelor 
of Arts ein.  

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Proseminar Neuere und 
Neueste Geschichte 

PS 3 5 Modul 
BM 3 
kann im 
1. oder 2. 
Semester 
absolviert 
werden.  

      

Modulprüfung    3       

Summe  3 8         

 

 

GE-BA -HF-AM1  Aufb aumodul  

Alte Geschichte  

Pflichtmodul  7 CP (insg.) = 210  h 4 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

4 SWS / 60 h 

Selbststudium  

150 h 

Inhalte  

 Das epochenbezogene Aufbaumodul vermittelt Kenntnisse über einen größeren Bereich der Alten Geschichte 
und Erfahrung im Umgang mit antiken Quellen.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: In der Vorlesung erwerben die Studierenden die Fähigkeit, einen größeren Be-
reich der Alten Geschichte methodenbewusst und problemorientiert zu überblicken. Die Übung trainier t den 
Umgang mit antiken Quellen unter Zuhilfenahme von Übersetzungen und die Befähigung, diese Quellen 
adäquat zu erschließen und in den historischen Zusammenhang einzubetten.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zum aktiven Z uhören und, herausgefor-
dert durch die antiken Quellen, ein Bewusstsein für verschiedene Methoden der Sinnerschließung.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Besuch des Proseminars Alte Geschichte  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 
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Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 

Modulbeauft ragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   in der Übung : regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  in der Übung: Eine kleinere Leistung, die zusätzlich zum 

normalen Selbststudium erbracht werden muß (z.B. Refe-

rat auf der Grundlage einer Materialvorlage) 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Quellenbasierte Hausarbeit (im Umfang von 18.00 0 
Zeichen) oder Klausur (90 Min.) im Anschluss an 
die Übung. Die Prüfung ist modulbezogen. Festle-
gung der Prüfungsform, Themenstellung und Be-
wertung erfolgen durch die Leiterin oder den Leiter 
der Übung. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung Alte Geschichte VL 2 2   

Empfohlener 
Zeitraum 

    

Übung Alte Geschichte Ü 2 3      

Modulprüfung    2      

Summe  4 7         

 

 

GE-BA -HF-AM2  Aufbaumodul  

Mittelalterliche 
Geschichte  

Pflichtmodul  7 CP (insg.) = 210  h 4 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

4 SWS / 60 h 

Selbststudium  

150 h 

Inhalte  

 Das epochenbezogene Aufbaumodul vermittelt Kenntnisse über einen größeren Bereich der Mittelalterlichen 
Geschichte und Erfahrung im Umgang mit mittelalterlichen Quellen.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: In der Vorlesung erwerben die Studierenden die Fähigkeit, einen größeren Be-
reich der mittelalterlichen Geschichte zu überblicken. Die Übung trainiert den praktischen Umgang mit mit-
telalterlichen Quellen und die Befähigung, diese Quelle n adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zum aktiven Zuhören und durch den 
Gebrauch der Hilfswissenschaften Techniken, um auch die Rahmung von Äußerungen zu interpretieren.  

Teilna hmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Besuch des Proseminars Mittelalterliche Geschichte; fortgeschrittene Lateinkenntnisse werden 
dringend empfohlen.  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 
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Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Or dnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   in der Übung : regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  in der Übung: Eine kleinere Leistung, die zusätzlich zum 

normalen Selbststudium erbracht werden muss (z.B. 

Referat). 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (im Umfang von 
18.000 Zeichen) im Anschluss an die Übung. Im 
Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung  ist eine 
mündliche Prüfung (20 Min.) möglich. Die Prüfung 
ist modulbezogen. Festlegung der Prüfungsform, 
Themenstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter der Übung.  

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung Mitte lalterliche  
Geschichte 

VL 2 2   

Empfohlener  

Zeitraum 

    

Übung Mittelalterliche 
Geschichte 

Ü 2 3      

Modulprüfung    2      

Summe  4 7         

 

 

GE-BA -HF-AM3  Aufbaumodul  

Neuere  und 
Neueste  Ge-
schichte  

Pflichtmodul  7 CP (insg.) = 210  h 4 
SWS 

K ontaktstudi-
um  

4 SWS / 60 h 

Selbststudium  

150 h 

Inhalte  

 Das epochenbezogene Aufbaumodul vermittelt Kenntnisse über einen größeren Bereich der Neueren und 
Neuesten Geschichte und Erfahrung im Umgang mit neuzeitlichen Quellen.  

Lernergebnisse / Kompetenzz iele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: In der Vorlesung erwerben die Studierenden die Fähigkeit, einen größeren Be-
reich der Neueren und Neuesten Geschichte zu überblicken. Die Übung trainiert den praktischen Umgang mit 
neuzeitlichen Quellen in englischer, franzö sischer oder einer anderen neueren Fremdsprache und die Befähi-
gung, diese Quellen adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zum aktiven Zuhören und werden ge-
wandter im Umgang mit frem dsprachigen Texten. 

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Besuch des Proseminars Neuere und Neueste Geschichte  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. al s Prüfungsvorleistungen   
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 Teilnahmenachweise   in der Übung : regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  in der Übung: Eine kleinere Leistung, die zusätzlich zum 

normalen Selbststudium erbracht werden muss (z.B. 

Referat). 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (im Umfang von 
18.000 Zeichen) im Anschluss an die Übung. Im 
Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung ist eine 
mündliche Prüfung (20 Min.) möglich. Die Prüfung 
ist modulbezogen. Festlegung der Prüfungsform, 
Themenstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter der Übung.  

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung Neuere und 
Neueste Geschichte 

VL 2 2   

Empfohlener  

Zeitraum 

    

Übung Neuere und Neues-
te Geschichte 

Ü 2 3      

Modulprüfung    2      

Summe  4 7         

 

 

GE-BA -HF-AM4  Aufbaumodul  

Theorie und 
Geschichte der 
Geschichtswis-
senschaft bzw. - 
kultur  

Pflichtmodul  7 CP (insg.) = 210  h 4 
SWS 

Kontaktstudium  

4 SWS / 60 h 

Selbststudium  

150 h 

Inhalte  

 Das Aufbaumodul vermittelt Kenntnisse der Geschichtstheorie, Historiographiegeschichte, Wissenschaftsge-
schichte oder Geschichtskultur (z.B. Historie und Politik, Objektivität, Historismus, hi storiographische Textsor-
ten, Geschichte im Museum etc.) und Erfahrung im praktischen Umgang mit Geschichte.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: In der Vorlesung erwerben die Studierenden die Fähigkeit, unterschiedliche Posi-
tionen d er Geschichtstheorie, Epochen der Historiographiegeschichte, der Wissenschaftsgeschichte oder Mani-
festationen der Geschichtskultur zu überblicken. In der Übung trainieren sie den praktischen Umgang mit 
Geschichte an Orten wie Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken, Gemeinden, Wirtschaftsunterneh-
men u.a. 

Schlüsselqualifikationen: Die Beschäftigung mit den genannten Themen schult die wissenschaftliche Reflexi-
on, festigt den geschichtswissenschaftlichen Habitus und fördert das fachspezifische Selbstbewusstsein. An den 
genannten Orten der Geschichtskultur lernen die Studierenden mögliche Berufsfelder kennen.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Basismodule  

Zuordnung des Moduls  (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

 

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  1 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  
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Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   in der Übung : regelmäßige Teilnahme 

 Leistungsnachweise  in der Übung: Eine kleinere Leistung, die zusätzlich zum 

normalen Selbststudium erbracht werden muss (z.B. 

Referat). 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (im Umfang von 
18.000 Zeichen) oder Ergebnispräsentation (z.B. 
Führung, Verzeichnis von Archivalien, Gestaltung 
von Internet -Seiten) im Anschluss an die Übung. Im 
Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung ist eine 
mündliche Prüfung (20 Min.) möglich. Die Prüfung 
ist modulbezogen. Festlegung der Prüfungsform, 
Themenstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter der Übung.  

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung  VL 2 2    x     

Übung  Ü 2 3    x     

Modulprüfung    2    x     

Summe  4 7         

 

 

GE-BA -HF-FS Modul zum 
Erwerb von 
Fremds pra-
chenkenntnis-
sen 

Pflichtmodul  8 CP (insg.) = 240  h  
SWS 

Kontaktstudi-
um  

-------  

Selbststudium  

---------  

Inhalte  

 Das Modul dient zum nachholenden Erwerb der von dieser Ordnung (§  8) geforderten Fremdsprachen-
kenntnisse. Bei Studienbeginn nachgewiesene Sprachkenntnisse werden anerkannt.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Die Studierenden erwerben Fremdsprachenkenntnisse, die gleichermaßen für das weitere Studium wie die 
Berufspraxis von zentraler Bedeutung sind.  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  --------  

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2  dieser Ordnung  

Lehr - / Lernformen  Kurse, Selbststudium  

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Empfohlener Zeit-
raum 

    

Summe   
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GE-BA -HF-VM1  Vertiefungsmo-
dul  

Alte Geschichte  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 8 
SWS 

Kont aktstudi-
um  

8 SWS / 120 h 

Selbststudium  

330 h 

Inhalte  

 Das Modul vermittelt ein problemorientiertes Verständnis der Alten Geschichte in ihrer Vielfalt und in der 
Wechselwirkung verschiedener Kulturen. Zugleich zielt es auf die Einsicht in die Verwobenhei t mit der Ge-
schichte anderer Räume. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Alten Geschichte methodenbewußt und problemorientiert zu überblicken. Im Semin ar und in der Übung 
erarbeiten sich die Studierenden den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie vertiefen ihre 
Befähigung, antike Quellen adäquat zu erschließen und in den historischen Zusammenhang einzubetten.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang auch mit fremdsprachlichen Tex-
ten, in Recherchemethoden sowie in schriftlicher und mündlicher Präsentation. Dadurch werden Vorausset-
zungen für Tätigkeiten in Erforschung und Vermittlung historischer Gegenstände vermi ttelt. Im Lektorium 
üben die Studierenden den vertieften analytischen Umgang mit wissenschaftlichen Texten. Insbesondere für 
eine Schwerpunktbildung in Alter Geschichte wird die Möglichkeit eröffnet, sich durch entsprechende Übun-
gen im Umgang mit griechischen bzw. lateinischen Quellen zu schulen.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Basismodule, des AM 1 und zweier weiterer Aufbaumodule; Vorliegen der 
Sprachnachweise gemäß § 8 dieser Ordnung; obligatorische Studienberatung II  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

Lehramt an Gymnasien Geschichte: Modul 6 a (ohne 
FV) 

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat auf der Grund-
lage einer Materialvorlage). 

2. Leistungsnachweis Übung: Empfohlen wird eine 

„Übung mit griechischen bzw. lateinischen Quellen“, die 

mit einer Sprachklausur (90 Min.) bestanden werden 

muss. Sie kann ersetzt werden durch eine Übung, die den 

Umgang mit antiken Quellen unter Zuhilfenahme von 

Übersetzungen trainiert. Für sie muss ein mündlich prä-

sentierter Quellenkommentar und seine schriftliche Aus-

arbeitung im Umfang von 18.000 Zeichen erstellt werden. 

Falls eine dieser Übungsformen als Freie Veranstaltung 

belegt wird, ist der Studiennachweis im geringeren Um-

fang zu erbringen.  

3. Leistungsnachweis über die Freie Veranstaltung: Die 

Freie Veranstaltung soll eine den individuellen Studienin-

teressen entgegenkommende und geeignete Veranstaltung 

mit altertumswissenschaftlichem Inhalt sein. Dabei kom-

men sowohl Lehrangebote des Historischen Seminars, 

Abteilung für Alte Geschichte (Lektorium, Übung des 

VM 1 oder „Übung mit griechischen bzw. lateinischen 

Quellen“) als auch Lehrveranstaltungen anderer Institute 

mit altertumswissenschaftlichen Anteilen in Betracht. 

Über die Anerkennung der Veranstaltungen außerhalb der 
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Abteilung für Alte Geschichte entscheidet der/die Modul-

beauftragte. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung, Freie Veranstaltung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündlic he Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss  an das Seminar. Die 
Prüfung ist modulbezogen. Themenstellung und 
Bewertung erfolgen durch die Leiterin oder den 
Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar Alte Geschichte S 2 4      

Empfohlener 
Zeitraum 

 

Vorlesung Alte Geschichte VL 2 2      

Übung Alte Geschichte Ü 2 3      

Freie Veranstaltung FV 2 2      

Modulprüfung    4      

Summe  8 15         

 

 

GE-BA -HF-VM2  Vertiefungsmo-
dul  

Mittelalterlic he 
Geschichte  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 8 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

8 SWS / 120 h 

Selbststudium  

330 h 

Inhalte  

 Das Modul vermittelt ein problemorientiertes Verständnis der Geschichte des euromediterranen Weltteils von 
etwa 500 bis 1500 n. Chr. mi t besonderem Blick auf epochale, regionale und soziale Eigenheiten, Zusammen-
hänge, Konvergenzen und Divergenzen.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Mittelalterlichen Geschichte zu überblicken. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die Studierenden 
sich den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quellen zur Mittelalterlichen 
Geschichte adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren. 

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, in 
Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Voraussetzun-
gen für Tätigkeiten in Erforschung und Ver mittlung historischer Gegenstände vermittelt. Im Lektorium üben 
die Studierenden den vertieften analytischen Umgang mit wissenschaftlichen Texten.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Basismodule, des AM 1 und zweier weiterer Aufbaumodule; Vorliegen der 
Sprachnachweise gemäß § 8 dieser Ordnung; obligatorische Studienberatung II  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

Lehramt an Gymnasien Geschichte: Modul 6b (ohne 
L) 

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 
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 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden  muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

3. Lektorium: In diesem wird nach freier Lektüre von in 

Absprache mit der Dozentin/dem Dozenten ausgewählten 

Texten durch ein mündliches Einzel- oder Gruppenge-

spräch (45 Min.) über Inhalt, Argumentation und Aufbau 

der Texte ein Leistungsnachweis erworben. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung, Freie Veranstaltung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss an das Seminar. Die 
Prüfung ist modulbezogen. Themenstellung und 
Bewertung erf olgen durch die Leiterin oder den 
Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar Mittelalterliche  
Geschichte 

S 2 4      

Empfohlener 
Zeitraum 

 

Vorlesung Mittelalterliche  
Geschichte 

VL 2 2      

Übung Mittelalterliche  
Geschichte 

Ü 2 3      

Lektorium  L 2 2      

Modulprüfung    4      

Summe  8 15         

 

 

GE-BA -HF-VM3  Vertiefungsmo-
dul  

Neuere und 
Neueste Ge-
schichte  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 8 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

8 SWS / 120 h 

Selbststudium  

330 h 

Inhal te  

 Das Modul vermittelt fundiertes und kritisches Wissen über die Entstehung, aber auch die Alternativen der 
Entstehung der Moderne. Es versteht sich insbesondere als Beitrag zur Reflexion der europäischen Geschichte 
vor einem globalen Hintergrund.  

Lern ergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Neueren und Neuesten Geschichte kritisch und im Spiegel aktueller, häufig auch unabgeschlossener For-
schungsdebatten zu überblicken und einzuordnen. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die Studierenden 
sich darüber hinaus tiefergehendes Spezialwissen zu einzelnen Forschungsfragen sowie die Befähigung, Quel-
len zur Moderne adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit Texten, in Recherchemethoden 
sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Voraussetzungen für Tätigkeiten in 
Erforschung und Vermittlung historischer Gegenstä nde vermittelt. Sie werden geschult in der Entwicklung 
kritischer Diskussionsfähigkeit und im argumentativen Einsatz von Theorien und empirischem Wissen. Im 
Lektorium üben die Studierenden den vertieften analytischen Umgang mit wissenschaftlichen Texten.  
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Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Basismodule, des AM 1 und zweier weiterer Aufbaumodule; Vorliegen der 
Sprachnachweise gemäß § 8 dieser Ordnung; obligatorische Studienberatung II  

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

Lehramt an Gymnasien Geschichte: Modul 5 (ohne 
L) 

Häufigkeit  des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 Min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Re-

zension, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

3. Lektorium: In diesem wird nach freier Lektüre von in 

Absprache mit der Dozentin/dem Dozenten ausgewählten 

Texten durch ein mündliches Einzel- oder Gruppenge-

spräch (45 Min.) über Inhalt, Argumentation und Aufbau 

der Texte ein Leistungsnachweis erworben. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung, Freie Veranstaltung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche  Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss an das Seminar. Die 
Prüfung ist modulbezogen. Themenstellung und 
Bewertung erfolgen durch die Leiterin oder den 
Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar Neuere und Neu-
este Geschichte 

S 2 4      

 

Empfohlener Zeitraum  
Vorlesung Neuere und 
Neueste Geschichte 

VL 2 2     

Übung Neuere und Neues-
te Geschichte 

Ü 2 3     

Lektorium  L 2 2     

Modulprüfung    4         

Summe  8 15         
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GE-BA -HF-PM1  Profilmodul  

Politikgeschich-
te  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 6 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

6 SWS / 90 h 

Selbststudium  

360 h 

Inhalte  

 Im Modul werden unterschiedliche Problembereiche der Politikgeschichte in verschiedenen Epochen thema-
tisiert. Dabei können klassische Fragen der Geschichte von Herrschaft und von politischen Ordnungen erör-
tert werden oder aber überregionale politische Kontakte bis hin zur Geschichte internationaler Beziehungen 
und zum Kriegswesen. Es können aber auch Fragen der politischen Kommunikation, der politis chen Ikono-
graphie oder des politischen Denkens sowie politische Umbrüche und Revolutionen im Vordergrund der Ver-
anstaltungen stehen. Die Einzelveranstaltungen können epochenbezogen sein. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der politischen Geschichte zu überblicken. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die Studierenden sich 
den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quellen zur Geschichte der Herr-
schaft adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten 
sowie in Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen . Dadurch werden Vo-
raussetzungen für Tätigkeiten in Erforschung und Vermittlung historischer Gegenstände vermittelt.  

Durch den epochenübergreifenden und fachlich ausgreifenden Ansatz wird ihre Fähigkeit zu vernetztem 
Denken gestärkt. 

Teilnahmevoraussetzu ngen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Aufbaumodule und zweier Vertiefungsmodule, Vorliegen der Sprachnachweise 
gemäß § 8 dieser Ordnung. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2  dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: In ihn geht eine 
kleinere Leistung ein, die zusätzlich zum normalen 
Selbststudium erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 
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Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Bachelorarbeit thematisch und organisatorisch auf 
das Seminar im Profilmodul bezogen und studien-
begleitend verfasst (im Umfang von 48.000 bis 
60.000 Zeichen Fließtext).  Die studienbegleitende 
Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar  S 2 4        

Empfohle-
ner Zeit-
raum 

Vorlesung  VL 2 2       

Übung  Ü 2 3       

Bachelorarbeit   6       

Summe  6 15         

 

 

GE-BA -HF-PM2  Profilmodul  

Ideengeschichte  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 6 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

6 SWS / 90 h 

Selbststudium  

360 h 

Inhalte  

 Das Modul behandelt in thematischer oder chronologischer Fokussierung zentrale Bestandteile des europäi-
schen Ideen- und Wertehaushalts. Gemäß einem modernen methodischen Zugang wird hier ein sehr breites 
Verständnis von ‚Ideengeschichte‘ angelegt, das beispielsweise Semantiken, Mentalitäten und Habitusformati-
onen ausdrücklich integriert und auf d eren konsequente Kontextualisierung im Sinne einer kulturwissen-
schaftlichen Perspektive setzt. Die Einzelveranstaltungen können epochenbezogen sein. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Ideengeschichte kritisch und im Spiegel aktueller, häufig auch unabgeschlossener Forschungsdebatten zu 
überblicken und einzuordnen. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die Studierenden sich vertiefte 
Kenntnisse zu speziellen Themen (z.B. zu einzelnen Theorien oder Denkern) sowie die Befähigung, Quellen 
zur Ideengeschichte in ihrer Originalsprache adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren. Auf die Rück-
bindung der Ideengeschichte an die allgemeine Geschichte wird hi er insbesondere geachtet. 

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, in 
Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Voraussetzun-
gen für Tätigkeiten in Erfor schung und Vermittlung historischer Gegenstände vermittelt. Sie werden geschult 
in der Entwicklung kritischer Diskussionsfähigkeit und im argumentativen Einsatz von Theorien und empiri-
schem Wissen. 

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehr veranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Aufbaumodule und zweier Vertiefungsmodule, Vorliegen der Sprachnachweise 
gemäß § 8 dieser Ordnung. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvo rleistungen   
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 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Bachelorarbeit thematisch und organisatorisch auf 
das Seminar im Profilmodul bezogen und studien-
begleitend verfasst (im Umfang von 48.000 bis 
60.000 Zeichen Fließtext).  Die studienbegleitende 
Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar  S 2 4        

Empfohle-
ner Zeit-
raum 

Vorlesung  VL 2 2       

Übung  Ü 2 3       

Bachelorarbeit   6       

Summe  6 15         

 

 

GE-BA -HF-PM3  Profilmodul  

Sozial - und 
Wirtsc hafts -
geschichte  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 6 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

6 SWS / 90 h 

Selbststudium  

360 h 

Inhalte  

 Im Modul werden Problembereiche der Sozial - und Wirtschaftsgeschichte thematisiert, die sich epochenüber-
greifend mit langfristige n ökonomischen und sozialen Strukturveränderungen beschäftigen. Neben den klassi-
schen Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Hanse über die Industrielle Revolution bis hin 
zu ökonomischen Konjunkturen und Krisen des 20. Jahrhunderts sind auch  die Unternehmensgeschichte 
und die Geschichte des Ökonomischen Denkens Gegenstand der Lehrveranstaltungen. Im Rahmen der Sozi-
algeschichte steht vor allem die Entstehung und Entwicklung sozialer Schichten und Klassen im Vordergrund 
der Veranstaltungen. Die Einzelveranstaltungen können epochenbezogen sein. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu überblicken. Im Seminar un d in der Übung erarbeiten die Studie-
renden sich den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quellen zur Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, in 
der Auswertung von Tabellen, Graphiken und quantitativen Daten und in Recherchemethoden bzw. in 
schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Voraussetzungen für Tätigkeiten in Er for-
schung und Vermittlung historischer Gegenstände vermittelt. Durch den epochenübergreifenden und inter-
disziplinären Ansatz wird ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken gestärkt.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Mo duls  

 Erfolgreicher Abschluss der Aufbaumodule und zweier Vertiefungsmodule, Vorliegen der Sprachnachweise 
gemäß § 8 dieser Ordnung. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 
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Verwe ndba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnah menachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form /  Dauer  / ggf. Inhalt  

  Bachelorarbeit thematisch und organisatorisch auf 
das Seminar im Profilmodul bezogen und studien-
begleitend verfasst (im Umfang von 48.000 bis 
60.000 Zeichen Fließtext).  Die studienbegleitende 
Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar  S 2 4        

Empfohle-
ner Zeit-
raum 

Vorlesung  VL 2 2       

Übung  Ü 2 3       

Bachelorarbeit   6       

Summe  6 15         
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GE-BA -HF-PM4  Profilmodul  

Wissenschafts -
geschichte  

Wahlpflichtmod ul  15 CP (insg.) = 450  h 6 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

6 SWS / 90 h 

Selbststudium  

360 h 

Inhalte  

 Das Modul thematisiert Gegenstände der vormodernen und modernen Wissenschaftsgeschichte. Dabei stehen 
die Herausbildung wissenschaftlicher Wissenssysteme in antiken Kulturen, Migrationsprozesse wissenschaftli-
chen Wissens zwischen verschiedenen Kulturen aller Epochen, der Aufstieg der europäischen Wissenschaft in 
der frühen Neuzeit und die Entwicklung der Naturwissenschaften in Aufklärung, Industrialisierung und k ul-
tureller Moderne im Zentrum.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Wissenschaftsgeschichte zu überblicken. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die Studierenden sich 
den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quellen zur Wissenschaftsge-
schichte adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren. Ferner können sie über die Freie Veranstaltung 
auch Einblicke in jene Wissenschaften erhalten, deren Geschichte im Modul Thema ist.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, in 
Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Voraussetzun-
gen für Tätigkeiten in Erforschung und Vermittlung historischer Gegenstände vermittelt. Durch den epochen-
übergreifenden Ansatz wird ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken gestärkt. Durch die Beschäftigung mit der 
historischen Kultur und Praxis insbesondere der Naturwissenschaften werden die Studierenden in die Lage 
versetzt, traditionelle Grenzen geisteswissenschaftlicher Bildung zu überschreiten und sich entsprechenden 
aktuellen Diskussionen zu stellen.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehr veranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Aufbaumodule und zweier Vertiefungsmodule, Vorliegen der Sprachnachweise 
gemäß § 8 dieser Ordnung. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengänge  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvo rleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 



56 UniReport Satzungen und Ordnungen vom 23.08.2018 

 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Bachelorarbeit thematisch und organisatorisch auf 
das Seminar im Profilmodul bezogen und studien-
begleitend verfasst (im Umfang von 48.000 bis 
60.000 Zeichen Fließtext).  Die studienbegleitende 
Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar  S 2 4        

Empfohle-
ner Zeit-
raum 

Vorlesung  VL 2 2       

Übung  Ü 2 3       

Bachelorarbeit   6       

Summe  6 15         

 

 

GE-BA -HF-PM5  Profilmodul  

Dimensionen 
des Religiösen  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450  h 6 
SWS 

Kontaktstudi-
um  

6 SWS / 90 h 

Selbststudium  

360 h 

Inhalte  

 Das Modul thematisiert in verschiedenen Epochen Gegenstände der Religionsgeschichte in ihrem Verhältnis 
zur Allgemeinen Geschichte, z.B. das Problem der "Öffentlichkeit" von Religion, die polytheistischen, he-
notheistischen und monotheistischen Vorstellungen vom Göttlichen, Mythos, Divination, Ritus als Kult, Kult-
funktionäre und Kulttopographie, Heortologie, Christianisierung, Islamisierun g, Kreuzzüge, kirchliche Orga-
nisationen, Kirchenverfassung, Mission, Frömmigkeitskulturen, Säkularisierung und Substitute des Religiö-
sen. Die Einzelveranstaltungen können epochenbezogen sein. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema 
der Religionsgeschichte kritisch und im Spiegel aktueller, häufig auch unabgeschlossener Forschungsdebatten 
zu überblicken und einzuordnen. Im Seminar und in der Übung erarbeiten die  Studierenden sich den aktuel-
len Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, originalsprachige Quellen zur Religionsge-
schichte adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden erwerben Routine im U mgang mit fremdsprachlichen Texten, in 
Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Insbesondere wird der kritische 
Umgang mit der Forschungsmeinung geübt. Dadurch werden Voraussetzungen für Tätigkeiten in Erforschung 
und Vermitt lung historischer Gegenstände vermittelt. Durch den epochenübergreifenden Ansatz wird ihre 
Fähigkeit zu vernetztem Denken gestärkt.  

Teilnahmevoraussetzungen  für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Erfolgreicher Abschluss der Aufbaumodule und zweier Vertiefungsmodule, Vorliegen der Sprachnachweise 
gemäß § 8 dieser Ordnung. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  Geschichte / Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 

Verwendba rkeit des Moduls  
für andere Stu diengäng e  

/  

Häufigkeit  des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise / ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise   im Seminar und in der Übung : regelmäßige Teil-
nahme 
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 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Seminar: Eine kleinere Leis-
tung, die zusätzlich zum normalen Selbststudium 
erbracht werden muss (z.B. Referat). 

2. Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klausur 

(90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. Essay, Rezen-

sion, Quellenkommentar, Regest, Abstract oder Kata-

logtext) erarbeitet werden. 

Lehr - / Lernformen  Seminar, Vorlesung, Übung 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer  / ggf. Inhalt  

  Bachelorarbeit thematisch und organisatorisch auf 
das Seminar im Profilmodul bezogen und studien-
begleitend verfasst (im Umfang von 48.000 bis 
60.000 Zeichen Fließtext).  Die studienbegleitende 
Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Seminar  S 2 4        

Empfohle-
ner Zeit-
raum 

Vorlesung  VL 2 2       

Übung  Ü 2 3       

Bachelorarbeit   6       

Summe  6 15         
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Anlage 3: Exemplarischer Studienverlaufsplan BA-Hauptfach Geschichte im Mehr-Fächer-Bachelor Geschichte (achtsemestriges 

Hauptfach mit 120 CP mit zwei Nebenfächern mit je 60 CP) 

Der Studienverlaufsplan ist ein Vorschlag – keine verbindliche Vorschrift !!  - für die Organisation eines Fachstudiums in der Regelstudienzeit und gilt sowohl für  den Studienbeginn im  Winter - als 

auch im Sommersemester. Er berücksichtigt sowohl die Gesamtbelastung (CP/SWS) in den anderen Studienfächern, als auch die internen Voraussetzungen.  

Jahr/Semester  

 
Modul/Veranstaltung  CP / 

SWS 
CP in den Ne-

benfächern  

B
a
s
is

p
h

a
s
e

 

1. Sem. 

BM 1 -3 
PS mit MP 
(5 + 3 CP) 

BM 1 -3 
PS mit MP 
(5 + 3 CP) 

     Modul FS  
Fremd-
sprachen-
erwerb 
(1 CP) 

    
17 

CP/  
6 SWS 

13 CP 

2. Sem. 

  BM 1 -3 
PS mit 
MP 
(5 + 3 
CP) 

AM 1 -3  
VL + Ü 
mit MP  
(2 +3+2 
CP) 

   Modul FS  
Fremd-
sprachen-
erwerb 
(1 CP) 

    
16 

CP/  
6 SWS 

14 CP 

3. Sem. 

    A M 1 -3  
VL + Ü 
mit MP  
(2 +3+2 
CP) 

AM 1 -3  
VL (2 
CP) 

 Modul FS  
Fremd-
sprachen-
erwerb 
(4 CP) 

    
13 

CP/  
6 SWS 

17 CP 

4. Sem. 

     AM 1 -3  
Ü mit 
MP 
(3+2 
CP) 

AM 4  
V + Ü mit 
MP 
(2+3+2 
CP) 

Modul FS  
Fremd-
sprachen-
erwerb 
(2 CP) 

    
14 

CP/ 
6 SWS 

16 CP 

V
e
rt

ie
fu

n
g
s
p

h
a
s
e

 

5. Sem. 

        VM 1 -3 
V+L/FV+Ü 
(2+3+2 
CP) 

VM 1 -3 
V+L/FV+Ü 
(2+3+2 
CP) 

  14 
CP/  
12 

SWS 

16 CP 

6. Sem. 

        VM 1 -3 
S + MP 
(4+4 CP) 

VM 1 -3 
S + MP 
(4+4 CP) 

  16 
CP/  

8 SWS 
12 CP 

7. Sem. 

          VM 1 -3 
V+L/FV+Ü 
(2+3+2 
CP) 

PM 1 -5 
V + Ü 
(2 + 3 CP) 

12 
CP/  
10 

SWS 

18 CP 

8. Sem. 

          VM 1 -3 
S + MP 
(4+4 CP) 

PM 1 -5 
S +  
BA-Arbeit  
(4 + 6 CP) 

18 
CP/ 

4 SWS 
12 CP 

CP/SWS  
insgesamt  

8 CP 8 CP 8 CP 7 CP 7 CP 7 CP 7 CP 8 CP 15 CP 

 
15 CP 15 CP 15 CP 

120CP
/ 74 
SWS 

120 CP 
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Anlage 4: Modulbeschreibungen Internes BA-Nebenfach Geschichte  
  Profilbildung 

Modul PB 1  Festigung der 
Grundlagen  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  10 
SWS 

Kontaktstudium  

10 SWS / 150 h  

Selbststudium  

300 h 

Inhalte  

 Die Vorlesungen vermitteln strukturierte und verti efte Kenntnisse verschiedener Epochen und Themenfelder 
der Geschichte und erweisen die Erkenntnismöglichkeiten aktueller Fragestellungen.  

Die Vorlesung und die Einführungsveranstaltung anderer Fächer ergänzen und relativieren die historische 
Herangehensweise durch Methoden und Fragestellungen der Nachbarwissenschaften. 

Die Übung vermittelt Erfahrung im Umgang mit historischen Quellen der jeweiligen Epoche. Die Offenheit 
der Lehrveranstaltungswahl unterstützt die Studierenden dabei, Kenntnisse und Fertigkeit en gezielt in Berei-
chen zu erwerben und zu ergänzen, in denen sie diese als besonders gering einschätzen oder die für sie als 
zukünftiger Studienschwerpunkt in Frage kommen.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 In den Vorlesungen erwerben die Studierenden in  Bereichen ihrer Wahl Orientierungswissen und lernen die 
Fragestellungen der gegenwärtigen Forschung kennen. Die Prüfungsformen regen zu systematischer und 
strukturierter Erfassung und Präsentation des Gehörten an.  

In den Einführungsveranstaltungen anderer  Fächer erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse über die 
Fachgrenzen hinaus und erwerben Erfahrung in der Anwendung der Methoden des jeweiligen Faches.  

Die Übung trainiert den praktischen Umgang mit Quellen der jeweiligen Epoche und die Befähigung, dies e 
Quellen adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Feldern der Geschichtswissenschaften und den jeweiligen 
Nachbardisziplinen begründen und erweitern die Studierenden ihren Kenntnisstand und ihre Methoden kom-
petenz und schaffen sich Grundlagen für eine begründete Schwerpunktwahl.  

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Obligatorische Studienberatung I und wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte  

oder 

b) für die Teilnahme an der Übung der Nachweis des bereits erfolgreich absolvierten Basismoduls der entspre-
chenden Epoche aus dem BA-Hauptfachstudiengang Geschichte. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 d ieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  Die epochenbezogene Übung und die fachfremde 
Einführungsveranstaltung sind mit dem Nachweis 
regelmäßiger Teilnahme abzuschließen. 

 Leistungsnachweise  In den Vorlesungen Geschichte: Mündliche Prüfung 
zu den Themen der Vorlesung (15 Min.) oder Proto-
kolle zweier Sitzungen.  

In der Übung: Er setzt sich neben der regelmäßigen 
Teilnahme aus mehreren kleineren Aufgaben zu-
sammen, die zusätzlich zum normalen Selbststudi-
um erbracht  werden.  
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Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Proseminar, Kurs, Übung, Selbststudium 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (18.000 Zeichen) 
im Anschluss an die Übung. Im Falle einer ersten 
Wiederholung der Prüfung ist eine mündliche Prü-
fung (30 Min.) möglich. Festlegung der Prüfungs-
form, Themenstellung und Bewertung erfolgen 
durch die Übungsleiter in oder den Übungsleiter. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung Geschichte 

(epochen- oder themen-
bezogen) 

VL 2 3 X        

Vorlesung Geschichte 
(epochen- oder themen-
bezogen) 

VL 2 3 X        

Einführungsveranstaltung  

(fachfremd)  

PS oder Ü oder 
Koll  oder VL 

2 2 X        

Vorlesung 

(fachfremd)  

VL 2 2  X       

Übung epochenbezogen 
zur Alten, Mittelalterli-
chen oder Neueren und 
Neuesten Geschichte 

 

Ü 2 3  X       

Modulprüfung    2  X       

Summe  10 15         
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Modul PB 2  Schwerpunkt - 

suche  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  10 
SWS 

Kontaktstudium  

10 SWS / 150 h 

Selbststudium  

300 h 

Inhalte  

 Die weiteren Vorlesungen vermitteln strukturierte und vertiefte Kenntnisse einzelner Epochen und weiterer 
Themenfelder der Geschichte und erweisen die Erkenntnismöglichkeiten aktueller Fragestellungen.  

Die Übung vermittel t Kenntnisse der Geschichtstheorie, Historiographiegeschichte oder der Geschichtskultur 
und ggf. Erfahrung im praktischen Umgang mit Geschichte.  

Die Vorlesung und die Einführungsveranstaltung anderer Fächer ergänzen und relativieren die historische 
Herangehensweise durch Methoden und Fragestellungen der Nachbarwissenschaften. 

Die Offenheit der Lehrveranstaltungswahl bietet Gelegenheit zur Identifizierung besonderer Interessen-
schwerpunkte.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 In den Vorlesungen erwerben die Studierenden in Bereichen ihrer Wahl Orientierungswissen und lernen die 
Fragestellungen der gegenwärtigen Forschung kennen. Die Prüfungsformen regen zu systematischer und 
strukturierter Erfassung und Präsentation des Gehörten an. In den Einführungsveranstalt ungen anderer Fä-
cher erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse über die Fachgrenzen hinaus und erwerben Erfahrung in 
der Anwendung der Methoden des jeweiligen Faches.  

In der Übung schult der Umgang mit Quellen zur Geschichtstheorie, Historiographiegeschic hte oder der Ge-
schichtskultur die wissenschaftliche Reflexion. Wird eine fachpraktische Übung gewählt, so wird durch sie der 
praktische Umgang mit Geschichte an Orten wie Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken, u.a., trai-
niert. Die Studierenden verfügen über ein breites historisches Grundwissen und über Kenntnisse gegenwärti-
ger und historischer Fragestellungen der Geschichtswissenschaft.  

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 Obligatorische Studienberatung I und wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte 

oder 

b) für die Teilnahme an der Übung der Nachweis von zwei bereits erfolgreich absolvierten Basismodulen des 
BA-Hauptfachstudiengangs Geschichte. 

Zuordnung des Moduls (Studiengang  / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftr agte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  Die Übung zu Geschichtstheorie, Historiographiege-
schichte oder Geschichtskultur und die fachfremde 
Einführungsveranstaltung s ind mit dem Nachweis 
regelmäßiger Teilnahme abzuschließen. 

 Leistungsnachweise  Leistungsnachweis Vorlesungen Geschichte: Münd-
liche Prüfung zu den Themen der Vorlesung (15 
Min.) oder Protokolle zweier Sitzungen (insges. 
18.000 Zeichen). 

Leistungsnachweis Übung: Er setzt sich neben der 
regelmäßigen Teilnahme aus mehreren kleineren 
Aufgaben zusammen, die zusätzlich zum normalen 
Selbststudium erbracht werden.  

 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Proseminar, Kurs, Übung, Selbststudium 
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Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (18.000 Zeichen) 
im Anschluss an die Übung. Im Falle einer ersten 
Wiederholung der Prüfung ist eine mündliche Prü-
fung (30 Min.) möglich. Festlegung der Prüfungs-
form, Themenstellung und Bewertung erfolgen 
durch die Übungsleiterin  oder den Übungsleiter. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung Geschichte 

(epochen- oder themen-
bezogen) 

VL 2 3   X      

Vorlesung Geschichte 

(epochen- oder themen-
bezogen) 

VL 2 3   X      

Einführungsveranstaltung  

(fachfremd)  

PS oder Ü oder 
Koll  oder VL 

2 2   X      

Vorlesung 

(fachfremd)  

VL 2 2    X     

Übung zu Geschichtstheo-
rie, Historiographiege-
schichte oder Geschichts-
kultur  

Ü 2 3    X     

Modulprüfung    2    X     

Summe  10 15         

 

Modul PB 3a  Berufliche und 
wissenschaftli-
che Praxis (Va-
riante I)  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  2 

SWS Kontaktstudium  

2 SWS / 30 h  

Praktikum  

210 h 

Selbststudium  

210 h 

Inhalte  

 Praktikum: Es handelt sich um ein mindes tens fünfwöchiges externes Berufspraktikum. Das Praktikum wird 
in einem Berufsfeld durchgeführt, auf das ein Geschichtsstudium in fachlich -wissenschaftlicher Hinsicht oder 
durch die Vermittlung allgemeiner Kompetenzen vorbereitet. Indem das Praktikum mehrw öchige intensive 
Erfahrungen im Berufsalltag eröffnet, orientiert es über berufliche Möglichkeiten und Anforderungen, lehrt es 
die Studierenden die eigenen Fähigkeiten genauer einzuschätzen und eigene Talente und Defizite zu erken-
nen. Zudem erlaubt es, fachwissenschaftliche Kenntnisse und im Studium erworbene Kompetenzen testweise 
in einem möglichen Berufsfeld zu erproben, bzw. weist auf die Notwendigkeit weiterer fachlicher Vertiefung 
hin.  

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie sich selbst frühzeitig (!) um einen Praktikumsplatz bemühen. 
Sollten eigene Bemühungen scheitern, unterstützt sie die  oder der Praktikumsbeauftragte des Historischen 
Seminars beratend. 

Das Seminar kann aus dem Angebot epochen- bzw. themenbezogener Seminare des Historischen Seminars 
gewählt werden. Dabei ist nach Möglichkeit ein enger thematischer Bezug zum geplanten oder bereits durch-
geführten Praktikum a nzustreben. So kommen je nach Wahl des Arbeitsbereichs in Unternehmens-, staatlich-
/städtischen oder kirchlichen Archiven, Mus een, Bibliotheken oder bspw. bei Verbänden, Parteien oder Par-
lamenten insbesondere entsprechende Seminare zur politischen Geschichte, zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte, zur Geschichte der Religion, der Wissenschaft oder der Ideen in Frage.  

Weil das Historische Seminar keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Praktikumsplätzen hat, kann sich die 
Dauer des Moduls auf bis zu 3 Semester erstrecken. Dieser längere Zeitraum verbessert zudem die Möglich-
keit, aus dem Lehrangebot des Historischen Seminars ein für den Einzelfall besonders geeignetes Seminar 
auszuwählen.  
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Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Das Modul gibt den Studierenden die Möglichkeit Gegenstände des Studiums direkt in praktische Tätigkeit 
umzusetzen. Sie lernen fach- und bildungsnahe Berufsfel der kennen. Durch den epochenübergreifenden und 
fachlich ausgreifenden Ansatz wird die Fähigkeit zu vernetztem Denken gestärkt.  

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte und erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

oder 

b) BA-Hauptfachstudentinnen und BA -Hauptfachstudenten: 

- obligatorische Studienberatung II  

- erfolgreicher Abschluss der Basis- und Aufbaumodule  

- erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Daue r des Moduls  2 Semester, ggf. 3 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  regelmäßige Teilnahme an Praktikum und Seminar  

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Praktikum: Der Leistungs-
nachweis erfolgt als Praktikumsbericht durch ein 
vom Historischen Seminar bereitgestelltes Formular, 
das nach Beendigung Abschluss des Praktikums von 
der Praktikumsbetreuerin  oder dem Praktikumsbe-
treuer  auszustellen und der oder dem Praktikums-
beauftragten des Historischen Seminars vorzulegen 
ist. 

2. Leistungsnachweis Seminar: In ihn geht eine 
kleinere Leistung ein, die zusätzlich zum normalen 
Selbststudium erbracht werden muss.  

Lehr - / Lernformen  Praktikum, Semina r, Selbststudium 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss an das Seminar. The-
menstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den  Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester: Die Lehrveranstaltungen sollen in-
nerhalb von 2, ggf. 3 Semestern vom 5. bis 8. 
Semester in beliebiger Reihenfolge studiert 
werden.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Praktikum  PR 2 7     X    

Seminar Geschichte  S  4      X   

Modulprüfung    4      X   

Summe   15         
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Modul PB 3b  Berufliche und 
wissenschaftli-
che Praxis (Va-
riante II)  

Wahlpflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  4 

SWS Kontaktstudi-
um  

4 SWS / 60 h  

Praktikum  

280 h 

Selbststudium  

110 h 

Inhalte  

 Praktikum: Es handelt sich um ein mindestens sechswöchiges externes Berufspraktikum. Das Praktikum wird 
in einem Berufsfeld durchgeführt, auf das ein Geschichtsstudium in fachlich -wissenschaftlicher Hinsicht oder 
durch die Vermittlung allgemeiner Kompetenz en vorbereitet. Indem das Praktikum mehrwöchige intensive 
Erfahrungen im Berufsalltag eröffnet, orientiert es über berufliche Möglichkeiten und Anforderungen, lehrt 
es die Studierenden die eigenen Fähigkeiten genauer einzuschätzen und eigene Talente und Defizite zu er-
kennen. Zudem erlaubt es, fachwissenschaftliche Kenntnisse und im Studium erworbene Kompetenzen test-
weise in einem möglichen Berufsfeld zu erproben, bzw. weist auf die Notwendigkeit weiterer fachlicher Ver-
tiefung hin.  

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie sich selbst frühzeitig (!) um einen Praktikumsplatz bemühen. 
Sollten eigene Bemühungen scheitern, unterstützt sie die  oder der Praktikumsbeauftragte des Historischen 
Seminars beratend. 

Die Übungen können aus dem Angebot epochen- bzw. themenbezogener Seminare des Historischen Seminars 
gewählt werden. Dabei ist nach Möglichkeit ein enger thematischer Bezug zum geplanten oder bereits durch-
geführten Praktikum anzustreben. So kommen je nach de r Wahl des Arbeitsbereichs in Unternehmens-, 
staatlich-/städtischen oder kirchlichen Archiven, Museen, Bibliotheken oder bspw. bei Verbänden, Parteien 
oder Parlamenten insbesondere entsprechende Seminare zur politischen Geschichte, zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, zur Geschichte der Religion, der Wissenschaft oder der Ideen in Frage.  

Weil das Historische Seminar keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Praktikumsplätzen hat, kann sich die 
Dauer des Moduls auf bis zu 3 Semester erstrecken. Dieser längere Zeitraum verbessert zudem die Möglich-
keit, aus dem Lehrangebot des Historischen Seminars für den Einzelfall besonders geeignete Lehrveranstal-
tungen auszuwählen.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Das Modul gibt den Studierenden die Möglichkeit Gegenstände des Studiums direkt in praktische Tätigkeit 
umzusetzen. Sie lernen fach- und bildungsnahe Berufsfelder kennen. Durch den epochenübergreifenden und 
fachlich ausgreifenden Ansatz wird die Fähigkeit zu vernetztem Denken gestärkt.  

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte und erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

oder 

b) BA-Hauptfachstudentinnen  und BA -Hauptfachstudenten: 

- obligatorische Studienberatung II  

- erfolgreicher Abschluss der Basis- und Aufbaumodule  

- erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studien gän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester, ggf. 3 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  regelmäßige Teilnahme an Praktikum und Übungen  

 Leistungsnachweise  1. Leistungsnachweis Praktikum: Der Leistungs-
nachweis erfolgt als Praktikumsbericht durch ein 
vom Historischen Seminar bereitgestelltes Formular, 
das nach Beendigung Abschluss des Praktikums von 
der Praktikumsbetreuerin oder dem Praktikumsbe-
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treuer auszustellen und der oder dem Praktikums-
beauftragten des Historischen Seminars vorzulegen 
ist. 

2. Leistungsnachweis Übung I: Für ihn muss eine 
Klausur (90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. 
Essay, Rezension, Quellenkommentar, Regest, 
Abstract oder Katalogtext) erarbeitet werden.  

3. Leistungsnachweis Übung II: Für ihn muss eine 
Klausur (90 min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. 
Essay, Rezension, Quellenkommentar, Regest, 
Abstract oder Katalogtext) erarbeitet w erden. 

Lehr - / Lernformen  Praktikum, Übung, Selbststudium  

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (im Umfang von 
18.000 Zeichen) oder Ergebnispräsentation (z.B. 
Führung, Verzeichnis von Archivalien, Gestaltung 
von Internet -Seiten) im Anschluss an die Übung II. 
Im Falle einer ersten Wiederholung der Prüfung ist 
eine mündliche Prüfung (20 Min.) möglich. Die 
Prüfung ist modulbezogen. Festlegung der Prüfungs-
form, Themenstellung und B ewertung erfolgen 
durch die Leiterin oder den Leiter der Übung.  

  
LV-Form SWS CP 

Semester: Die Lehrveranstaltungen sollen in-
nerhalb von 2, ggf. 3 Semestern vom 5. Bis 8. 
Semester in beliebiger Reihenfolge studiert 
werden.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Praktiku m PR  9     X    

Übung I Geschichte   Ü 2 3      X   

Übung II Geschichte Ü 2 3      X   

Summe   15         

 

 

 

Modul PB 3c  Internationali-
sierung  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  2 
SWS 

Kontaktstudium  

2 SWS / 30 h  

Sprachkurs 210 
h 

Selbststudium  

210 h 

Inhalte  

 Es wird empfohlen die Möglichkeit eines Auslandssemesters ernsthaft in Betracht zu ziehen. Im Ausland 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen sind anrechenbar.  

BA-Hauptfachstudentinnen  und BA -Hauptfachstudenten können im Rahmen dieses Moduls nicht die ihnen 
gemäß § 8 dieser Ordnung noch fehlenden Fremdsprachenkenntnisse erwerben. 

MA -Studentinnen  und MA -Studenten, denen gemäß § 7 Abs. 3 der Ordnung für den MA -Studiengang Ge-
schichte eine entsprechende Auflage erteilt worden ist, können die ses Modul zur Auflagenerfüllung nutzen.  

Im Rahmen von universitätsinternen oder anderen Sprachkursen werden Kenntnisse einer weiteren Fremd-
sprache erworben. Der Umfang entspricht der Stufe A2 (Europäischer Sprachreferenzrahmen). Zu den Nach-
weisformen vgl. § 8 dieser Ordnung. 

Das Seminar behandelt ein Thema, das von der Quellenlage oder der Forschungssituation her in besonderem 
Maß eine mehrsprachige Herangehensweise erfordert. Hierfür bietet sich eine Vielzahl von Themen zur Ge-
schichte des antiken Mittelmee rraums, des Mittelalters in seinen euromediterranen und eurasischen Zusam-
menhängen, der neuzeitlichen internationalen Politik - und Kirchengeschichte, und der per se grenzüber-
schreitenden Geschichte des wirtschaftlichen Austauschs und Wissenstransfers an. 
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Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Die Studierenden erwerben Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache, die gleichermaßen für das weitere 
Studium wie für die Berufspraxis von Bedeutung sind.  

Im Seminar erarbeiten die Studierenden sich den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die 
Befähigung, originalsprachliche Quellen zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Die Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, in Recherchemethoden sowie 
in schriftlichen und mündlichen Prä sentationen. Insbesondere wird der kritische Umgang mit der Forschung 
geübt und der Blick für die eigene, aber auch für andere Wissenschaftskulturen geschärft.   

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte und erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

oder 

b) BA-Hauptfachstudentinnen  und BA -Hauptfachstudenten: 

- obligatorische Studienberatung II  

- erfolgreicher Abschluss der Basis- und Aufbaumodule  

- erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

- Nachweis der Fremdsprachenkenntnisse gemäß § 8 dieser Ordnung 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmena chweise  regelmäßige Teilnahme am Seminar  

 Leistungsnachweise  Leistungsnachweis Fremdsprache: Nachweis über 
Fremdsprachenkenntnisse im Umfang A 2 (Europäi-
scher Sprachreferenzrahmen) 

Leistungsnachweis Seminar: In ihn geht eine kleine-
re Leistung ein, die zusätzlich zum normalen Selbst-
studium erbracht werden muss.  

Lehr - / Lernformen  Seminar, Selbststudium, Kurs 

Unterrichts - / Prüfungssprache  deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche Prü-
fung (30 Min.) im  Anschluss an das Seminar. The-
menstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester: Die Lehrveranstaltungen sollen in-
nerhalb von 2 Semestern vom 5. bis 8. Semester 
in beliebiger Reihenfolge studiert  werden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fremdsprachennachweis   7     X    

Seminar Europäische oder 
außereuropäische Ge-
schichte 

S 2 4      X   

Modulprüfung    4      X   

Summe   15         
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Modul PB 3d  Öffentliche  

Geschichte  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 4 50 h 6 
oder 
8 
SWS 

Kontaktstudium  

8 SWS / 120 h  

bei Wahl des 
Lektoriums  

6 SWS / 96 h  

Selbststudium  

330 h 

 

354 h 

Inhalte  

 Das Modul thematisiert den Zusammenhang zwischen Geschichtswissenschaft und der öffentlichen außer-
universitären Auseinandersetzu ng mit Geschichte. Themen der Lehrveranstaltungen können also u.a. sein : 

- die unterschiedliche Form der Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen an die außeruniversitäre Öffent-
lichkeit mit ihren jeweiligen Anforderungen und Grenzen,  

- die Rolle von Historikerinnen  und Historikern  als Expertinnen und Experten bei diesem Vorgang, 

- verschiedene Arten des Wissens über Geschichte und verschiedene Möglichkeiten des Wissenserwerbs, 

- die Geschichte der Geschichts- und Erinnerungskultur,  

- die Geschichte der Geschichtswissenschaft, insbesondere im Hinblick auf ihre Wirkung auf die Öffentlichkeit 
und auf das Geschichtsbild ihrer jeweiligen Gegenwart.  

Während die Vorlesung und das Lektorium in diesem Rahmen Kenntnisse der Geschichtstheorie, der Ge-
schichte der Geschichtswissenschaft, der Wissenschaftsgeschichte oder der Geschichtskultur und ihrer Ge-
schichte vermitteln, kann die Übung an entsprechenden Gegenständen einen praktischen und ggf. projektbe-
zogenen Zugang eröffnen. Das Seminar kann solche Themen vertiefen, aber auch die Möglichkeit zu fundier-
ter Reflexion über den Gesamtzusammenhang oder über einzelne Gesichtspunkte bieten. 

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Die Vorlesung vermittelt Studierenden die Fähigkeit, unterschiedliche Positi onen 
der Geschichtstheorie, Epochen der Geschichtswissenschaft, der Wissenschaftsgeschichte oder Bereiche der 
Geschichtskultur zu überblicken. Im Seminar und in der Übung erarbeiten sie sich den aktuellen Forschungs-
stand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quellen zu den genannten Themenbereichen adäquat zu 
erschließen und zu kontextualisieren oder erarbeiten sich die Befähigung zum praktischen, theoretisch reflek-
tierten Umgang mit Geschichte an Orten wie Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken , Gemeinden, 
Wirtschaftsunternehmen u.a.  

Die Beschäftigung mit den genannten Themen schult die wissenschaftliche Selbstreflexion und fördert das 
fachspezifische Selbstbewusstsein. Das Modul gibt den Studierenden die Möglichkeit Gegenstände des Studi-
ums direkt in praktische Tätigkeit umzusetzen. Sie lernen fach - und bildungsnahe Berufsfelder kennen. Durch 
den epochenübergreifenden und fachlich ausgreifenden Ansatz wird die Fähigkeit zu vernetztem Denken 
gestärkt. 

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für  einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte und erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

oder 

b) BA-Hauptfachstudentinnen  und BA -Studenten: 

- obligatorische Studienberatung II  

- erfolgreicher Abschluss der Basis- und Aufbaumodule  

- erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit des Mod uls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes zweite Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  



68 UniReport Satzungen und Ordnungen vom 23.08.2018 

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  regelmäßige Teilnahme an Übung, Lektorium und 
Seminar 

 Leistungsnachweise  Leistungsnachweis Seminar: In ihn geht eine kleine-
re Leistung ein, die zusätzlich zum normalen Selbst-
studium erbracht werden muss.  

Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klau-
sur (90 Min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. 
Essay, Rezension, Quellenkommentar, Regest, 
Abstract oder Katalogtext) erarbeitet werden.  

Leistungsnachweis Lektorium: In diesem wird nach 
freier Lektüre von in Absprache mit der Dozentin 
oder dem Dozenten ausgewählten Texten durch ein 
mündliches Einzel - oder Gruppen-Fachgespräch (45 
Min.) über Inhalt, Argumentation und Aufbau der 
Texte ein Leistungsnachweis erworben. 

 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Lektorium, Übung, Seminar, Selbststudi-
um 

Unterrichts - / Prüfungsspr ache deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss an das Seminar. The-
menstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter des Seminars. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester: Die Lehrveranstaltungen sollen in-
nerhalb von 2 Semestern vom 5. bis 8. Semester 
in beliebiger Reihenfolge studiert werden.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung zu Geschichts-
theorie, Historiographiege-
schichte oder Geschichts-
kultur  

VL 2 2     X    

Übung zu Themen der 
Geschichtskultur oder der 
Öffentlichen Geschichte 

Ü 2 3     X    

Lektorium oder Vorlesung 
zu Geschichtstheorie, 
Historiographiegeschichte 
oder Geschichtskultur 
oder zu Themen der Öf-
fentlichen Geschichte  

VL 

oder 

L 

2 

 

0 

2     X    

Seminar zu Themen der 
Geschichtskultur oder der 
Öffentlichen Geschichte 

S 2 4      X   

Modulprüfung    4      X   

Summe  6 
oder 
8 

15         
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Modul PB 4  Vertiefung im 
Schwerpunkt  

Pflichtmodul  15 CP (insg.) = 450 h  6 
oder 
8 
SWS 

Kontaktstudium  

8 SWS / 120 h 

bei Wahl des 
Lektoriums  

6 SWS / 96 h  

Selbststudium  

330 h 

 

354 h 

Inhalte  

 Im Modul werden Themen und Fragestellungen eines thematischen Schwerpunkts behandelt. Dazu kann 
eines der fünf Profilmodule des BA -Hauptfachstudiengangs Geschichte ausgewählt werden.  

GE-BA-HF-PM1 – Politikgeschichte 

GE-BA-HF-PM2 – Ideengeschichte 

GE-BA-HF-PM3 – Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

GE-BA-HF-PM4 – Wissenschaftsgeschichte 

GE-BA-HF-PM5 – Dimensionen des Religiösen 

Anstelle der Abfassung der BA-Arbeit findet im Ans chluss dieses Moduls eine Modulprüfung statt.  

Lernergebnisse / Kompetenzziele  

 Fachbezogene Fähigkeiten: Das Modul vermittelt über die Vorlesung die Fähigkeit, ein umfassendes Thema im 
gewählten Epochen oder thematischen Schwerpunkt zu überblicken. Im Se minar und in der Übung erarbei-
ten die Studierenden sich den aktuellen Forschungsstand zu speziellen Themen sowie die Befähigung, Quel-
len im Bereich ihres gewählten Schwerpunkts adäquat zu erschließen und zu kontextualisieren.  

Schlüsselqualifikationen: Die  Studierenden erwerben Routine im Umgang mit fremdsprachlichen Texten 
sowie in Recherchemethoden sowie in schriftlichen und mündlichen Präsentationen. Dadurch werden Vo-
raussetzungen für Tätigkeiten in Erforschung und Vermittlung historischer Gegenstände ve rmittelt.  

Durch den ggf. themen - oder epochenübergreifenden und fachlich ausgreifenden Ansatz wird ihre Fähigkeit 
zu vernetztem Denken gestärkt.  

Teilnahmevoraussetzungen für Modul bzw. für einzelne Lehrveranstaltungen des Moduls  

 wahlweise  

a) Zulassung zum „langen“ MA-Studiengang Geschichte und erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

oder 

b) BA-Hauptfachstudentinnen  und BA -Hauptfachstudenten: 

- obligatorische Studienberatung II  

- erfolgreicher Abschluss der Basis- und Aufbaumodule  

- erfolgreicher Abschluss des Moduls PB 1 

- Nachweis der Fremdsprachenkenntnisse gemäß § 8 dieser Ordnung 

Zuordnung des Moduls (Studiengang / Fachbereich)  BA Nebenfachstudiengang Geschichte Profilbildung/ 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-
schaften  

Verwendbarkeit d es Moduls für andere Studiengän-
ge  

/  

Häufigkeit des Angebots  jedes Semester 

Dauer des Moduls  2 Semester 

Modulbeauftragte / Modulbeauftragter  gemäß § 18 Abs. 2 dieser Ordnung  

Studiennachweise/ ggf. als Prüfungsvorleistungen   

 Teilnahmenachweise  regelmäßige Teilnahme an Seminar, Übung und 
Lektorium  

 Leistungsnachweise  Leistungsnachweis Seminar: In ihn geht eine kleine-
re Leistung ein, die zusätzlich zum normalen Selbst-
studium erbracht werden muss.  

Leistungsnachweis Übung: Für ihn muss eine Klau-
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sur (90 Min.) bestanden oder ein Kurztext (z.B. 
Essay, Rezension, Quellenkommentar, Regest, 
Abstract oder Katalogtext) erarbeitet werden.  

Leistungsnachweis Lektorium: In diesem wird nach 
freier Lektüre von in Absprache mit der Dozentin  
oder dem Dozenten ausgewählten Texten durch ein 
mündliches Einzel - oder Gruppen-Fachgespräch (45 
Min.) über Inhalt, Argumentation und Aufbau der 
Texte ein Leistungsnachweis erworben. 

Lehr - / Lernformen  Vorlesung, Lektorium, Übung, Seminar, Selbststudi-
um 

Unterrichts - / Prüfungssprac he deutsch 

Modulprüfung  Form / Dauer / ggf. Inhalt  

  Hausarbeit (36.000 Zeichen) oder mündliche Prü-
fung (30 Min.) im Anschluss an das Seminar. The-
menstellung und Bewertung erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter des Seminars. 

Für Studierende des Masterstudiengangs Geschichte, 
die das interne Nebenfach ‚Geschichte Profilbildung‘ 
als Auflage gem. MA-Ordnung Geschichte, §8 Abs. 
3 studieren, ist die Prüfungsform ‚mündliche Prü-
fung‘ (30 Min.) obligatorisch. 

  
LV-Form SWS CP 

Semester: Die Lehrveranstaltungen sollen in-
nerhalb von 2 Semestern vom 5. bis 8. Semester 
in beliebiger Reihenfolge studiert werden.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vorlesung zur Geschichte, 
nach eigener Wahl  

VL 2 2        X 

Übung zur Geschichte, 
nach eigener Wahl  

Ü 2 3        X 

Lektorium  oder Vorlesung 
zur Geschichte, nach eige-
ner Wahl  

VL 

oder 

L 

2 

 

0 

2        X 

Seminar zur Geschichte, 
nach eigener Wahl 

S 2 4       X  

Modulprüfung    4       X  

Summe  6 
oder 
8 

15         
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Anlage 5: Exemplarischer Studienverlaufsplan für das interne Nebenfach  

  Geschichte Profilbildung (60 CP) im Mehr-Fächer-Bachelor Geschichte 

  (achtsemestriges Hauptfach mit 120 CP mit zwei Nebenfächern mit je 60 

  CP) 

Der Studienverlaufsplan ist ein Vorschlag – keine verbindliche Vorschrift !!  - für die Organisation eines 

Fachstudiums in der Regelstudienzeit und gilt sowohl für das Winter - als auch für das Sommersemster. Er 

berücksichtigt sowohl die Gesamtbelastung (CP/SWS) in den anderen Studienfächern, als auch die internen 

Voraussetzungen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr/Semester  

 
Modul /Veranstaltung  CP / 

SWS 

 
CP 

 im HF  

B
a
s
is

p
h

a
s
e

 

1. Sem. 

PB 1 
VL + VL + 
FVI 
(3+3+2 CP) 
 

   

8 CP/  
6 SWS 

 
17 CP 

2. Sem. 

PB 1 
FVII + Ü 
mit MP  
(2+3+ 2 CP) 

   
7 CP/  
4 SWS 

 
16 CP 

3. Sem. 

 PB 2 
VL + VL + 
FVI 
(3+3+2 CP) 
 

  

8 CP/  
6 SWS 

 
13 CP 

4. Sem. 

 PB 2 
FVII + Ü 
mit MP  
(2+3+ 2 CP) 

  
7 CP/ 
4 SWS 

 
14 CP 

V
e
rt

ie
fu

n
g
s
p

h
a
s
e

 

5. Sem. 

 Die Module 
PB 3 a-c 
und PB 4 
sollten 
innerhalb 
von 2 Se-
mestern im 
5. bis 8. 
Sem. stu-
diert wer-
den. 
Die Rei-
henfolge 
dieser 
Module 
sowie 
auch die 
der zuge-
hörigen 
Lehrver-
anstaltun-
gen 
ist belie-
big.  

PB 3 a-d 
a: Prak-
tikum  
(7 CP) 
b: Prakti-
kum  
(9 CP) 
c: FS-
Erwerb 
(7 CP) 
d: 
VL+VL/L+Ü 
(d: 2+2+3 
CP) 

 

a,c,d:  
7 CP/  

b: 9 CP 
d: 6 SWS 

 
 

14 CP 

6. Sem. 

 PB 3 a-d 
a,c,d: 
S + MP 
(4+4 CP) 
b:  ÜI + ÜII  
(2+2 CP) 

 

8 CP/  
4 SWS 

 
16 CP 

7. Sem. 

  PB 4 
S + MP 
(4+4 CP) 
 

8 CP/  
2 SWS 

 
12 CP 

8. Sem. 

  PB 4 
VL + 
VL/L/FV + 
Ü 
(2+2+3 CP) 
 

7 CP/ 
6 SWS 

 
 

18 CP 

CP/SWS  
insgesamt  

15 CP 

 
15 CP 15 CP 15 CP 

60CP/  
40 SWS 

 
120 CP 
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